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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Indem eine Landesverweisung in jedem Fall von einem Strafgericht ausgesprochen
werden müsse, bei der Anwendung der Härtefallklausel jedoch teilweise das
Strafbefehlsverfahren angewandt werde, böten die Bestimmungen über die
strafrechtliche Landesverweisung einen verfahrensökonomischen Anreiz, die
Härtefallklausel anzuwenden und auf einen Landesverweis zu verzichten. So begründete
Ständerat Philipp Müller (fdp, AG) seine Motion, mit der er den Bundesrat beauftragen
wollte, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen, um den konsequenten Vollzug
von Landesverweisungen sicherzustellen. Der Bundesrat begrüsste die offene
Formulierung des Vorstosses und erklärte sich bereit, künftig als sich notwendig
erweisende Anpassungen vorzunehmen, sollte sich abzeichnen, dass der Wille des
Gesetzgebers in der Praxis nicht umgesetzt werde. Der Ständerat lehnte in der
Herbstsession 2018 zuerst einen Ordnungsantrag Jositsch (sp, ZH) ab, der die Motion
der Kommission zur Vorberatung zuweisen wollte, damit diese die Forderung im
Zusammenhang mit der Revision der Strafprozessordnung beraten könnte. Die
Ratsmehrheit sah eine solche Vorgehensweise nicht als zweckmässig an und wollte sich
direkt zum Anliegen der Motion äussern, die schliesslich oppositionslos angenommen
wurde. 1

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK

Um sicherzustellen, dass strafrechtliche Landesverweisungen konsequent vollzogen
und damit dem Willen des Gesetzgebers, die Härtefallklausel nur in Ausnahmefällen
anzuwenden, Rechnung getragen wird, beantragte die Mehrheit der SPK-NR ihrem Rat,
eine entsprechende Motion Müller (fdp, AG) anzunehmen und damit
verfahrensökonomische Anreize zum Verzicht auf eine Landesverweisung zu beseitigen.
Angesichts der noch dürftigen Datenlage zur Anwendung der bei der Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative eingeführten Härtefallklausel erachtete die
Kommissionsminderheit eine Anpassung zu diesem Zeitpunkt jedoch als voreilig. Der
Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2019 als Zweitrat grossmehrheitlich seiner
Kommissionsmehrheit und nahm die Motion, die auch der Bundesrat zur Annahme
beantragt hatte, mit 126 zu 54 Stimmen bei 4 Enthaltungen an. 2

MOTION
DATUM: 04.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Im Vorfeld der Verabschiedung der – als Folge der Terroranschläge von Paris im
November 2015 – angepassten EU-Waffenrichtlinie (2017/853) durch das Europäische
Parlament am 14. März 2017 regte sich in der Schweizer Waffenlobby erneut lautstarker
Widerstand gegen die bevorstehende Verschärfung des Waffenrechts. Als Schengen-
Vertragsstaat ist die Schweiz verpflichtet, Weiterentwicklungen des Schengen-
Besitzstands nachzuvollziehen, worunter auch die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie
fällt. Dazu muss die Schweiz etwa die Registrierungspflicht für Waffen verschärfen und
den Onlinehandel sowie den Besitz halbautomatischer Waffen für Privatpersonen
einschränken. Bereits im Februar 2017 berichtete die Sonntagszeitung von der
geplanten Gründung einer neuen parlamentarischen Gruppe «Für ein liberales
Waffenrecht», welche sich unter dem Co-Präsidium von SVP-Nationalrat Jean-Luc
Addor (VS) und FDP-Ständerat Josef Dittli (UR) dem Kampf gegen ein verschärftes
Waffenrecht verpflichten werde. Auch der Schweizer Schiesssportverband (SSV) hatte
zusammen mit ProTell und der Interessengemeinschaft Schiessen schon das
Referendum angekündigt, sollte die Schweiz die verschärften Regeln übernehmen. Im
Anschluss an die Verabschiedung der angepassten Richtlinie durch das Europäische
Parlament und deren Bestätigung durch den Ministerrat meldeten sich in der Presse
wiederholt Schützenvertreter zu Wort und übten harsche Kritik am vorgesehenen
nationalen Waffenregister, am Zwang zur Vereinsmitgliedschaft oder am Verbot von
Gewehrmagazinen mit mehr als zehn Schuss. Durch die neuen Regelungen würden sie
an der Ausübung ihres Hobbys gehindert, kriminalisiert und «in den gleichen Topf wie
die Terroristen gesteckt», wie die Luzerner Zeitung SVP-Nationalrat Werner Salzmann
(BE) zitierte. Bestraft würden jene, die sich an das Recht halten, pflichtete ihm die
Präsidentin des SSV, die Berner alt-Regierungsrätin Dora Andres, bei.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.08.2017
KARIN FRICK
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Konsequenz einer Nichtübernahme der Richtlinie könnte der Ausschluss der Schweiz
aus dem Schengen-Vertrag und damit verbunden auch aus dem Dubliner Abkommen
sein, dank dessen die Schweiz heute viele Asylgesuche an andere europäische Staaten
abgeben kann. Darin begründet liegt die sowohl von liberaler als auch von linker Seite
geäusserte Befürchtung einer neuen europapolitischen Grundsatzabstimmung.
Während liberale Kreise zur Verhinderung einer solchen auf Ausnahmebestimmungen in
der Umsetzung der Richtlinie hofften, betonte SP-Nationalrätin Chantal Galladé (ZH), es
sei wichtig aufzuzeigen, dass die Mitgliedschaft im Schengen-Raum für die Sicherheit
der Schweiz eine zentrale Rolle spiele. Sollten sich die Waffenlobby und die SVP, welche
schon lange Kritik am Schengen-Abkommen übte, in der Abstimmung durchsetzen
können, drohe der Schweiz «erneut eine europapolitische Baustelle», so Galladé im
Tages-Anzeiger. Dass das angedrohte Referendum durch die Aushandlung weiterer
Sonderregelungen für die Schweiz verhindert werden könnte, wurde in der
Bundesverwaltung jedoch angezweifelt. Die Schweiz habe bereits in der
Entstehungsphase der Richtlinie dahingehend einzuwirken versucht und dabei
wenigstens eine Ausnahme errungen, dass Schweizer Armeeangehörige die
Ordonnanzwaffe nach dem Ende der Dienstzeit weiterhin behalten dürfen, obwohl das
Sturmgewehr neu eigentlich in die Kategorie der verbotenen Waffen fällt. SSV-
Geschäftsführer Beat Hunziker legte unterdessen keine grosse Kompromissbereitschaft
an den Tag und erklärte, man nehme mit dem Referendum eine allfällige Kündigung von
Schengen/Dublin in Kauf. SSV-Präsidentin Dora Andres glaubte gar nicht erst daran,
dass dieser Fall eintreten könnte; der Streitwert sei in dieser Sache zu gering, um die
Schweiz tatsächlich vom Schengen-Abkommen auszuschliessen. Es wurde jedoch auch
Kritik an der «Fundamentalopposition» der Schützenlobby laut; gerade weil die EU der
Schweiz einen Ausnahmeparagraphen für das Sturmgewehr zugestanden habe, sei diese
«unbegreiflich», äusserte sich etwa die Zürcher SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf
gegenüber der Luzerner Zeitung. Es «wäre ein absoluter Verhältnisblödsinn» für die
Interessen der Schützen die Errungenschaften aus Schengen/Dublin wie den
polizeilichen Informationsaustausch, Erleichterungen im Reiseverkehr und die
europäische Zusammenarbeit in Asylverfahren zu opfern. Auch Justizministerin
Simonetta Sommaruga zeigte sich in der Presse wenig erfreut über die heftige und ihrer
Meinung nach verfrühte Reaktion der Schützen. Sie nehme die Sorgen wahr, aber der
übliche Weg der Gesetzgebung stehe noch bevor, weshalb man kühlen Kopf bewahren
solle.

In der Zwischenzeit beschäftigten sich verschiedenste parlamentarische Vorstösse mit
der anstehenden Übernahme der EU-Richtlinie ins schweizerische Recht. So wollte
beispielsweise Chantal Galladé zusammen mit den Nationalratskolleginnen Barbara
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Kathrin Bertschy (glp, BE) die Gunst der Stunde nutzen,
um mit drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen (17.426, 17.427 und 17.428)
ein umfassendes Waffenregister für die Schweiz zu fordern. Gemäss «Sonntags-Blick»
hofften die Initiantinnen, damit Druck zu machen, dass ein solches in die
Vernehmlassungsvorlage zur Umsetzung der EU-Richtlinie einfliessen sollte. Der
Aargauer FDP-Ständerat und Hobbyschütze Philipp Müller machte sich indes Sorgen um
die Schweizer Schiesstradition und stellte dem Bundesrat mittels Interpellation (Ip.
17.3255) die Frage nach der «Vereinbarkeit der Schweizer Schiesstradition mit der EU-
Waffenrichtlinie», wie auch der Titel des Vorstosses lautete. Gegenüber dem Tages-
Anzeiger erklärte Müller es zum Ziel, «Schengen/Dublin zu behalten und dabei das
traditionelle Schiesswesen nicht zu gefährden.» CVP-Nationalrat Yannick Buttet (VS)
stellte dem Bundesrat ebenfalls mittels einer Interpellation (Ip. 17.3280) die Frage nach
den Auswirkungen der EU-Beschlüsse zum Waffenrecht auf die Schweiz und Werner
Salzmann wollte dem Bundesrat per Motion gar «verbieten, die neuen Regeln zu
übernehmen», wie es der «Blick» formulierte. Er hatte im letzten Jahr bereits eine
Motion mit dem Titel «Wir lassen uns nicht durch die EU entwaffnen!» eingereicht, die
im März 2017 im Nationalrat auf breite Zustimmung gestossen war.

Da die EU-Richtlinie nicht direkt anwendbar ist, besteht bei der Überführung ins
nationale Recht ein gewisser Spielraum, den die Schweiz auch nutzen wolle, wie das
Fedpol im Mai verlauten liess. So solle sich für ehemalige Armeeangehörige, die bereits
im Besitz eines Sturmgewehrs sind, nichts ändern. Die neuen Regeln sollen erst für jene
gelten, die zukünftig eine halbautomatische Waffe kaufen oder nach dem Ende der
Dienstpflicht behalten wollen. Doch anstatt zu beschwichtigen, liess diese Ankündigung
die Wogen erneut hochgehen. Die Basler Zeitung schrieb fortan von der «Entwaffnung
auf Zeit» und witterte dahinter die «Wahrung des Besitzstandes für ehemalige
Wehrmänner», um die Führungsriege der Schützen vom Referendum abzubringen. Die
obligatorische Mitgliedschaft in einem Schützenverein hingegen solle letztere «milde
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stimmen» und sei darüber hinaus juristisch fragwürdig, da sie gegen die negative
Vereinigungsfreiheit laut Art. 23 Abs. 3 BV verstosse, so die Behauptung. Während
Werner Salzmann im «Blick» erneut betonte, das schärfere Waffenrecht verhindere
keinen Terroranschlag und rette kein Menschenleben, aber schikaniere die Schützen
und sei ein «Bürokratiemonster», stellte Werner Hohler, Interimspräsident von ProTell,
gegenüber der Basler Zeitung unmissverständlich klar: «Wir akzeptieren keine noch so
minimale Verschärfung des Waffenrechts, sondern wir wehren uns mit allen politischen
und rechtlichen Mitteln dagegen.»

Mitte Juni 2017 fällte der Bundesrat sodann die formale Entscheidung, dass er die EU-
Feuerwaffenrichtlinie akzeptieren und diese ins Schweizer Recht übernehmen will. Die
angekündigte «pragmatische» Umsetzung solle nun weder ein zentrales Waffenregister
noch eine Beschränkung der Gewehrmagazine auf zehn Schuss enthalten. Auch im
letzten wesentlichen Streitpunkt, der Pflicht zur Vereinsmitgliedschaft und zum
regelmässigen Üben an der Waffe als Voraussetzungen für den Erwerb einer
halbautomatischen Waffe, worunter auch die Armeewaffe fällt, signalisierte der
Bundesrat Gesprächsbereitschaft. ProTell sah genau darin jedoch die Einführung eines
Bedürfnisnachweises, wie er 2011 vom Volk abgelehnt worden war, und hielt zusammen
mit weiteren Schützenkreisen und der SVP trotz aller Zugeständnisse an der
Referendumsdrohung fest. Unter den bürgerlichen Politikern, die sich anfänglich noch
in breiter Front gegen eine Übernahme der Richtlinie gewehrt hatten, bröckelte der
Widerstand jedoch. Wegen so kleiner Einschränkungen wie der Mitgliedschaft in einem
Schützenverein solle Schengen/Dublin nicht aufs Spiel gesetzt werden, war vermehrt zu
vernehmen. Die Vernehmlassung zur Umsetzung der Richtlinie wird noch im Herbst
2017 erwartet. 3

Kriminalität

Im Anschluss an die Veröffentlichung der ersten vertieften Datenanalyse zur
Anwendungsrate der obligatorischen Landesverweisung – und damit zur bei der
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative entstandenen, umstrittenen Härtefallklausel in
Art. 66a StGB – durch das BFS im Sommer 2020 lud die SPK-NR die Schweizerische
Vereinigung der Richterinnen und Richter, die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz
und die Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden zu einer Anhörung ein, um die
Zahlen zu diskutieren. Gestützt auf die Erkenntnisse aus dieser Diskussion reichte sie
eine Motion mit drei Forderungen ein: Erstens sollen Staatsanwaltschaften, wenn sie
eine Katalogstraftat beurteilen, bei leichten, aber eindeutigen Fällen eine
Landesverweisung per Strafbefehl aussprechen können. Zweitens soll die
obligatorische Strafverteidigung nicht mehr in jedem Fall, in dem eine
Landesverweisung droht, bestellt werden, sondern nur noch, wenn eine der übrigen
gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt ist. Diese beiden Änderungen beträfen
gemäss Begründung der Kommission vor allem sogenannte Kriminaltouristen und
-touristinnen. Drittens soll der Bundesrat die Katalogstraftaten überprüfen und
gegebenenfalls präzisieren; konkret wünschte sich die Kommission, dass geringfügige
Verstösse und Übertretungen von der obligatorischen Landesverweisung ausgenommen
werden sollten. Handle es sich einmal nicht um einen Bagatellfall, könne immer noch
eine fakultative Landesverweisung verhängt werden, argumentierte die Kommission.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, da es sich um eine Erweiterung und
Präzisierung der bereits überwiesenen Motion Müller (fdp, AG; Mo. 18.3408) handle, zu
deren Umsetzung die Arbeiten bereits angelaufen seien. Der Nationalrat nahm die
Motion in der Sommersession 2021 einstimmig an, wobei Links-Grün die ersten beiden
Punkte geschlossen ablehnte, damit aber in der Minderheit blieb. 4

MOTION
DATUM: 14.06.2021
KARIN FRICK

Der Ständerat nahm sich in der Wintersession 2021 als Zweitrat der Motion der SPK-NR
für Landesverweisungen per Strafbefehl bei leichten, aber eindeutigen Fällen an. Die
SPK-SR hatte sich zuvor mit dem Vorstoss auseinandergesetzt und die Ablehnung der
ersten beiden von insgesamt drei Forderungen der Motion beantragt. Die Möglichkeiten
der Anordnung einer Landesverweisung per Strafbefehl durch die Staatsanwaltschaft
sowie nach einem Ausschluss der obligatorischen Strafverteidigung würden erhebliche
Bedenken bezüglich der Rechtsstaatlichkeit aufwerfen, so die Begründung der
Kommission. Anders als bei der bereits früher überwiesenen Motion Müller (fdp, AG;
Mo. 18.3408) betreffe die erste Forderung der vorliegenden Motion neben den
Kriminaltouristinnen und -touristen auch gut integrierte Personen mit einem anderen
ausländerrechtlichen Status. Die Kommission war der Ansicht, dass die zusätzlichen

MOTION
DATUM: 08.12.2021
CATALINA SCHMID
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Kompetenzen der Staatsanwaltschaft ausschliesslich den Kriminaltourismus betreffen
dürften. Zudem könnten sich insbesondere Personen, welche keiner Landessprache
mächtig sind, ohne eine obligatorische Strafverteidigung kaum gegen einen
Landesverweis wehren. Mit der dritten Forderung, dass der Bundesrat einen Vorschlag
zur Präzisierung der Katalogstraftaten vorlegen solle, war die Kommission hingegen
einverstanden und beantragte deshalb deren Annahme. Justizministerin Karin Keller-
Sutter stellte im Plenum klar, dass es dem Bundesrat hierbei lediglich um ein politisches
Signal des Parlaments gehe, das ihm die Richtung zur Umsetzung der Motion Müller
zeigen solle. Die Regierung schloss sich daher dem Antrag der Kommission an.
Stillschweigend lehnten die Mitglieder des Ständerats in der Folge die ersten zwei
Forderungen der Motion ab und nahmen die dritte Forderung an. 5

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Weil die SPK-NR an ihrer parlamentarischen Initiative zur Einführung einer Karenzfrist
für ehemalige Regierungsmitglieder festgehalten und auch ihren Rat hinter sich
gebracht hatte, musste der Vorstoss, nachdem sich die SPK-SR ein zweites Mal gegen
den Vorschlag ausgesprochen hatte, nun auch in der kleinen Kammer behandelt
werden. Im Rat erklärte Kommissionssprecher Philipp Müller (fdp, AG) die für die
Ablehnung durch die ständerätliche Kommission ausschlaggebenden Argumente. Man
habe sich schon einmal deutlich gegen einen ähnlichen Vorstoss ausgesprochen, weil es
nicht möglich sei, eine Zeitspanne zu definieren, innerhalb derer ehemalige
Magistratinnen und Magistraten keine Mandate annehmen dürften, die in Beziehung mit
ihrem Bundesratsamt stünden. Eine generell-abstrakte Regelung für alle möglichen
Einzelfälle sei nicht möglich und es sei vernünftiger, an das Verantwortungsbewusstsein
ehemaliger Regierungsmitglieder zu appellieren. Müller stellte zudem die rhetorische
Frage, weshalb Wirtschaft und Gesellschaft nicht von der Expertise ehemaliger
Bundesrätinnen und Bundesräte profitieren sollten. Der Ständerat versenkte die
parlamentarische Initiative in der Folge diskussionslos, indem er ihr keine Folge gab. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2019
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Noch nicht endgültig vom Tisch ist die Idee eines Parlamentsvetos gegen
Verordnungen des Bundesrates. Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative
Müller (svp, SG) Folge, die einer 2008 vom Nationalrat überwiesenen, aber vom
Ständerat 2009 abgelehnten parlamentarische Initiative der SVP inhaltlich sehr ähnlich
ist. Allerdings nimmt sie die Kritik des Ständerats an der ersten Initiative auf, indem sie
das Veto von der übereinstimmenden Ablehnung beider Räte abhängig macht. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.12.2010
MARC BÜHLMANN

Auch im Berichtsjahr war die Idee eines Parlamentsvetos gegen Verordnungen des
Bundesrates Gegenstand einer Kontroverse zwischen den beiden Kammern. Die
parlamentarische Initiative Thomas Müller (svp, SG), die ein solches Veto vorsah, erlitt
dabei das gleiche Schicksal wie ein ähnlicher Vorstoss seiner Fraktion ein Jahr zuvor
(08.401): Sie wurde von der grossen Kammer angenommen, von den
Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern jedoch abgelehnt. Die durch eine
Vetomöglichkeit eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Regierung, die damit
einhergehende Verzögerung und das bestehende, gut funktionierende System der
Konsultation waren die Argumente, die die kleine Kammer zur Ablehnung bewegte. 8
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Parlamentsmandat

Die Frage, ob Nationalratssitzungen wegen Fussballspielen unterbrochen werden
sollen oder nicht, wird aufgrund der modernen Technik wohl obsolet. Als 2008 und
2010 Spiele der Schweizer Fussballnationalmannschaft mit einer Sitzung der grossen
Kammer zusammenfielen, war jeweils im Vorfeld debattiert worden, ob über Mittag
gearbeitet werden solle, um dann die Sitzung zugunsten des Fussballs früher zu
beenden – Anliegen, die jeweils abgelehnt worden waren. Auch 2016 wurde ein Spiel
der Schweiz an der Fussballeuropameisterschaft in Frankreich an einem Mittwoch um
18.00 Uhr angepfiffen, an dem die Sitzung aber normalerweise bis 19.00 Uhr dauert.
Anträge, die Sitzung abzukürzen, gab es dieses Mal aber keine. Freilich schaute aber
wohl mindestens der halbe Ratssaal während der Debatte das Spiel auf dem eigenen
Handy. Darauf schliessen lässt zumindest der protokollierte Hinweis des
Kommissionssprechers Thomas Müller (svp, SG) zum Bericht über die Oberaufsicht über
den Bau der Neat 2015. Müller wörtlich: „Ich habe alles Verständnis dafür, dass Sie jetzt
Fussball schauen: Ich war einmal Präsident des FC St. Gallen und Schweizer Meister.
Tun Sie sich also keinen Zwang an“. 9

ANDERES
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Von den zahlreichen 2016 eingereichten Begehren für eine Überarbeitung des
Spesenreglements war bis zur Wintersession 2018 einzig noch die parlamentarische
Initiative Eder übrig geblieben, mit der eine bessere Regelung der
Übernachtungsentschädigungen gefordert wird. Joachim Eder (fdp, ZG) stiess sich am
Umstand, dass mit der Pauschalentschädigung auch jene Parlamentarierinnen und
Parlamentarier Übernachtungsspesen erhalten, die gar nicht auswärts übernachten. 
Die SPK-SR hatte versucht, in ihrem Entwurf eine einfache Regelung zu finden, was ihr
aber letztlich nicht gelungen war, da zwei unterschiedliche Anträge vorlagen. Die
Kommissionsmehrheit trat dafür ein, dass Übernachtungsspesen erhalten soll, wer
geltend machen kann, dass ihr oder ihm Auslagen erwachsen sind und dies mit
entsprechenden Belegen beweisen kann. Eine Kommissionsminderheit sprach sich
gegen zu viel bürokratischen Aufwand aus und schlug vor, auf die Einreichung von
Belegen zu verzichten. 
Neben den beiden Vorschlägen lag zudem ein Antrag Janiak (sp, BL) vor, gar nicht auf
die Vorlage einzutreten. Der Baselbieter Sozialdemokrat machte sich für die bisherige
Regelung der Pauschalentschädigung stark. Spesen seien als Gesamtpaket zu
betrachten. Es sei nicht nur kompliziert, genau abzurechnen, wer was zu bezahlen habe
– er brachte das Beispiel der Ehepartnerin vor, die bei einer Übernachtung in Bern zu
Besuch komme, was streng genommen bei den Spesen ja nicht berücksichtigt werden
dürfte, weil das Parlament ja nur die Spesen für den Parlamentarier nicht aber für seine
Ehegattin übernehme –, sondern auch ein Eingriff in die Privatsphäre, wenn
Parlamentsmitglieder ausweisen müssten, wo sie für wie viel Geld ihre Nacht verbracht
hätten. Man müsse individuell entscheiden können, wie man mit seiner
Pauschalspesenentschädigung verfahren wolle. Im internationalen Vergleich sei das
Schweizer Parlament überdies sehr günstig und man müsse für die
Spesenentschädigungen kein schlechtes Gewissen haben; Polemik würde es immer
geben.
In der Folge entbrannte in der kleinen Kammer eine angeregte Diskussion mit
Argumenten von rund einem Dutzend Votantinnen und Votanten. Joachim Eder, der
noch einmal Werbung für seinen Vorstoss machte, gab sich erstaunt über die «heftigen
Reaktionen». Anscheinend habe er «in ein Wespennest gestochen», dabei sei es ihm
doch nur darum gegangen, transparent mit Steuergeldern umzugehen und effektiv nur
dann eine Entschädigung auszuzahlen, wenn dies berechtigt sei. 
Nachdem mit 20 zu 18 Stimmen bei 3 Enthaltungen knapp Eintreten beschlossen
worden war, ging es um die Frage der Belege, also ob für eine
Übernachtungsentschädigung Quittungen abgegeben werden müssen oder nicht.
Philipp Müller (fdp, AG) warb als Sprecher der Kommissionsminderheit für
Schadensbegrenzung, wie er sich ausdrückte. Wenn schon gesondert abgerechnet
werden müsse, dann wenigstens mit möglichst wenig Bürokratie, also ohne Abgabe von
Belegen. Der Minderheitsantrag erhielt 28 Stimmen, denen 8 Gegenstimmen und 2
Enthaltungen gegenüberstanden. 
Damit war die Sache aber noch nicht erledigt. Andrea Caroni (fdp, AR) wies nämlich
darauf hin, dass laut dem Kommissionsentwurf nicht nur eine Übernachtung geltend
gemacht werden müsse, der Vorschlag sehe zudem auch vor, dass man an einem
Sitzungsort oder in dessen Umgebung übernachten müsse. Dies komme nun aber einer
Übersteuerung gleich, die eigentlich gar nie beabsichtigt gewesen sei. Es könne ja sein,
dass man in Bern tage und am Abend eine Sitzung in Genf habe. Laut Vorlage dürfe man
dann aber nicht irgendwo zwischen Genf und Bern übernachten, um am nächsten Tag
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wieder in der Bundeshauptstadt zu sein, sondern müsste in Bern selber wieder
übernachten. Dem Antrag Caroni, in der Regelung einfach zu erwähnen, dass die
Übernachtung «ausserhalb des Wohnorts» sein müsse, folgte eine Ratsmehrheit von 30
gegen 6 Stimmen (bei 4 Enthaltungen).
In der Gesamtabstimmung entschieden sich allerdings 20 Ratsmitglieder gegen die
Annahme des Entwurfs. Die 17 annehmenden Rätinnen und Räte (4 Enthaltungen)
reichten für eine Annahme nicht aus und der Vorstoss wurde entsprechend versenkt –
ausser Spesen nichts gewesen, sozusagen. 10

Die Interessenbindungen der Parlamentsmitglieder gaben stets Anlass zu Diskussionen.
Seit der Änderung des Parlamentsgesetzes 2002 müssen Parlamentsmitglieder bei
Amtsantritt alle ihre beruflichen Tätigkeiten, die Tätigkeiten in Führungs- und
Aufsichtsgremien und Beiräten oder ihre Beratungs- und Expertentätigkeiten
offenlegen. Das Register dieser Interessenbindungen wird von den Parlamentsdiensten
geführt, nachgetragen und veröffentlicht. Zwar werden also die Mandate ausgewiesen,
darüber welche Mandate in welchem Umfang bezahlt werden, herrscht aber wenig bis
keine Transparenz und verschiedene Anläufe, dies zu ändern, waren in der
Vergangenheit jeweils gescheitert. 

Allerdings schien der gesellschaftliche Druck diesbezüglich 2019 zu wachsen. Im
«Ämtlisammeln» seien die Bundespolitiker emsig wie Bienen, kritisierte etwa der
«Blick» die über 2'000 Interessenbindungen der 246 Parlamentsmitglieder. Darunter
befänden sich auch zahlreiche «gut bezahlte Pöstchen». SP-Nationalrätin Mattea Meyer
(sp, ZH) wolle dies mit einer parlamentarischen Initiative ändern. Um finanzielle und
politische Interessen durch lukrative Mandate nicht zu vermischen – der «Blick» zitierte
die Nationalrätin mit den Worten «das geht in manchen Fällen Richtung Käuflichkeit
und Korruption» – fordere Meyer einen «Lohndeckel für Ämtlisammler», lobte die
Zeitung. Einnahmen aus solchen Mandaten dürften laut der Forderung nicht höher sein
als die Entschädigung für die Parlamentsarbeit.  

Das Thema Transparenz war freilich nicht nur ein linkes, sondern auch ein rechtes
Anliegen. Auch Peter Keller (svp, NW) kommentierte in der «Weltwoche», dass
Zusatzbezüge offengelegt werden müssten. Das Parlament sei verseucht, weil sich ein
«Söldnerwesen» ausbreite: «Gewählte Volksvertreter sind in Wahrheit als bezahlte
Lobbyisten, Pöstli-Jäger und Verbandsfunktionäre unterwegs», so der Nationalrat.
Auslöser für den Beitrag von Keller war eine Untersuchung der «Weltwoche», die der
Frage nach der Käuflichkeit von Politikerinnen und Politikern nachging.
Parlamentsmitglieder würden bis zu 30 Mandate anhäufen und sich dafür stattlich
bezahlen lassen. «Topverdiener» würden wohl gegen eine Million Franken verdienen,
rechnete das Wochenblatt vor. Ähnliche Zahlen präsentierte Cédric Wermuth (sp, AG)
in seinem von ihm veranlassten «Lobby-Report», in dem zwei Journalisten auflisteten,
wie viel Geld die Finanz- und Versicherungsbranche an Politikerinnen und Politiker
bezahlten. Die Vergütung dieser rund 200 untersuchten Mandate – knapp zehn Prozent
aller Mandate im Parlament – schätzten sie auf rund CHF 6.5 Mio. – eine Zahl, die in den
Medien einiges Echo fand. Beide Untersuchungen zeigten freilich vor allem, wie
schwierig es ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, die ohne Transparenz lediglich
Schätzungen sein können. 

Diskutiert wurde zudem die Idee einer Volksinitiative, mit der die Transparenz von
Nebeneinkünften gefordert wurde. Ein ähnliches Begehren war bereits 2011 lanciert
worden, letztlich aber an der Unterschriftenhürde gescheitert. Einer der damals
federführenden Initianten, Lukas Reimann (svp, SG), gab dem «Sonntags-Blick» zu
Protokoll, dass es in den letzten Jahren noch «viel schlimmer» geworden sei. Es sei
offensichtlich, dass «etliche» Parlamentsmitglieder «im Interesse ihrer Geldgeber
stimmten». Damals wie heute mit im Komitee sass auch Aline Trede (gp, BE). Es gebe
zahlreiche Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die «ein Nebenamt bei einer
Krankenkasse haben und munter das Gesundheitswesen prägen», so die Nationalrätin
ebenfalls im Sonntags-Blick. Wer sich nicht an die Offenlegungspflicht halte oder
betrüge, solle aus den Kommissionen verbannt werden, so die Forderung der Initiative,
für die allerdings bis Ende 2019 die Unterschriftensammlung nicht gestartet worden
war. 

Kurz vor den eidgenössischen Wahlen lancierte auch Regula Rytz (gp, BE) einen in den
Medien aufgenommenen Vorstoss in Form einer parlamentarischen Initiative, der sich
den Europarat zum Vorbild nahm. Dort müssen alle Einnahmen über € 200 mit Herkunft
angegeben werden. Dieser Regelung unterwarfen sich aktuell zehn der zwölf
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Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier, die im Parlament des Europarates
sitzen. Alfred Heer (svp, ZH), einer dieser zehn, glaubte allerdings nicht an den Nutzen
dieser Transparenz. Die Angaben würden nicht überprüft und es könnten beliebige
Erträge angegeben werden. Thomas Müller (svp, SG), neben Hannes Germann (svp, SH)
einer der beiden Parlamentarier, die sich als Mitglied der Delegation den Regeln nicht
unterwerfen wollten, befand in der Aargauer Zeitung, dass auch Politiker «Anspruch auf
Privatsphäre» hätten. Was er verdiene, gehe niemanden etwas an. Hannes Germann
warnte, dass die angestrebte Regelung in der Schweiz viele Leute abschrecken könnte,
ein Parlamentsmandat zu übernehmen, weil sie in einem Milizsystem ja auf Einkünfte
neben den Parlamentarierentschädigungen angewiesen seien. 11

Die Digitalisierung bringt es mit sich, dass auch der Parlamentsbetrieb mit
verschiedenen Ratings und Rankings vermessen werden kann, welche die Arbeit, den
Einfluss oder die ideologische Positionierung der Parlamentsmitglieder zu bestimmen
versuchen. Der Versuch, anschauliche Ranglisten zu erstellen und so auch durch
Personalisierung die Komplexität von Politik zu reduzieren, dient vor allem den Medien,
die sich auch 2019 den verschiedenen Analysen widmeten.

Den Beginn machte Anfang Juli eine neue Plattform namens «politik.ch» mit einer
Auswertung der Präsenz während der ganzen bisherigen 50. Legislatur. «Präsenz»
wurde dabei mit der Teilnahme an den total 4'076 Abstimmungen, die im Nationalrat bis
zur vorletzten Session durchgeführt wurden, gemessen. Zum «Absenzenkönig von
Bern» – so die Aargauer Zeitung, die über die Studie berichtete – wurde Roger Köppel
(svp, ZH) gekürt. Er habe 22.4 Prozent aller Abstimmungen «geschwänzt», gefolgt von
Martin Bäumle (glp, ZH; 21.9%) und Hans Grunder (bdp, BE; 21.7%). Frauen stimmten
tendenziell disziplinierter ab, schloss die Zeitung, weil sich am anderen Ende der Skala
Andrea Geissbühler (svp, BE), Barbara Keller-Inhelder (svp, SG) und Sandra Sollberger
(svp, BL) fanden, die alle weniger als sechs der über 4'000 Abstimmungen verpasst
hatten. Die Aargauer Zeitung liess die Protagonisten zu Wort kommen. Bei wichtigen
Abstimmungen sei er vor Ort, nicht aber, wenn «das ausufernde Berufsparlament mit
sich selbst beschäftigt» sei, verteidigte sich Roger Köppel. «Das Volk» habe sie ins
Parlament gewählt und erwarte, dass sie an den Abstimmungen teilnehme, befand
hingegen Andrea Geissbühler. Im Schnitt hatten die Nationalrätinnen und Nationalräte
drei Prozent der Abstimmungen verpasst. Im Tages-Anzeiger wurde daran erinnert, dass
«immer brav auf dem ehrwürdigen Nationalratssessel zu sitzen» nicht mit politischem
Einfluss gleichzusetzen sei. Die wichtigsten Entscheidungen fielen nicht im Ratssaal,
sondern «in den Kommissionen, in den Hinterzimmern des Bundeshauses und den
Salons des Bellevue-Hotels».

Einen Versuch, diese Art von Einfluss zu messen, unternahm die Sonntagszeitung mit
ihrem alle zwei Jahre publizierten «Parlamentarier-Rating». Hier erhält Punkte, wer
viele Reden hält, in wichtigen Kommissionen sitzt und erfolgreich Vorstösse einreicht;
wer innerhalb der eigenen Partei wichtige Funktionen innehat, einer starken Fraktion
angehört, hohe Medienpräsenz hat und ausserhalb des Parlaments gut vernetzt ist. Wie
schon zwei Jahre zuvor wies die Zeitung SP-Parteipräsident Christian Levrat (sp, FR) als
«mächtigsten» Parlamentarier aus, gefolgt von Pirmin Bischof (cvp, SO) und Thomas
Aeschi (svp, ZG). Levrat sei «immer dabei, wenn es in der Schweizer Politik etwas
anzuschieben oder zu blockieren» gelte. Allerdings falle die SP-interne grosse Lücke
hinter Levrat auf. In den Top Ten gebe es kein weiteres SP-Mitglied, was darauf
hindeute, dass die parteiinterne Erneuerung wohl noch nicht geschafft sei.
Ausgerechnet bei den Frauen schneide die SP schlecht ab. Unter den 15 höchst
bewerteten Frauen – diese Liste wurde von Tiana Angelina Moser (glp, ZH; total Rang 6)
und Lisa Mazzone (gp, GE; Rang 13) angeführt – fänden sich lediglich zwei Genossinen:
Maria Carobbio Guscetti (sp, TI; Rang 23) und Barbara Gysi (sp, SG; Rang 34). Für das
Rating berücksichtigt wurden nur jene Parlamentsmitglieder, die seit Beginn der
Legislatur in den Räten gesessen hatten und bei den eidgenössischen Wahlen 2019
wieder antreten wollten. Entsprechend war der 173. Rang auch der letzte. Dort befand
sich Bruno Walliser (svp, ZH). Indem die Sonntagszeitung die Rangierung hinsichtlich
Medienpräsenz mit der Gesamtrangierung verglich, machte sie auch «die grössten
Blender» aus. Die drei Zürcher Abgeordneten Claudio Zanetti (svp), Roger Köppel (svp)
und Regine Sauter (fdp) seien zwar «Lieblinge der Medien», spielten im Parlament aber
«eine bescheidene Rolle». 

Auf der Basis der Abstimmungen im Nationalrat berechnete die Sonntagszeitung in
einer weiteren Analyse, wie häufig alle Volksvertreterinnen und -vertreter bei
Gesamtabstimmungen in der 50. Legislatur zur Mehrheit gehört hatten. Wenig
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überraschend fanden sich auf den vorderen Rängen – die Sonntagszeitung nannte sie
«die Erfolgreichsten» – Mitglieder der CVP- und der BDP-Fraktion, die jeweils mit links
oder rechts oder innerhalb einer grossen Koalition Mehrheiten schaffen. Angeführt
wurde die Liste von Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL), die bei 98.5 Prozent aller
Gesamtabstimmungen gleich wie die Mehrheit gestimmt hatte, was ihr in der
Weltwoche den Titel «[d]ie mit dem Strom schwimmt» einbrachte. Auf Platz zwei und
drei folgten Viola Amherd (cvp, VS; 98.3%) und Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS;
98.2%). Bei den 68 «Erfolglosesten» handelte es sich durchgängig um SVP-
Fraktionsmitglieder, angeführt von Erich Hess (svp, BE; 46.8%), Toni Brunner (svp, SG;
48.8)%) und Pirmin Schwander (svp, SZ; 49.8%). 

Mitte Oktober warteten dann schliesslich die NZZ und Le Temps mit ihrem alljährlich
erscheinenden «Parlamentarier-Rating» auf. Erneut wiesen die auf der Basis des
Abstimmungsverhaltens vorgenommenen Positionierungen der Parlamentsmitglieder
auf einer Skala von -10 (ganz links) bis +10 (ganz rechts) auf eine zunehmende
Homogenisierung innerhalb der Parteien hin. Insbesondere an den Polen habe die
Fraktionsdisziplin ein noch nie gekanntes Ausmass erreicht, so die NZZ. So hätten sich
die Mitglieder der SP-Fraktion vor den Wahlen 2015 auf einer Skalen-Spannweite von
3.4 Punkten verteilt, im aktuellen Rating betrage dieser Wert lediglich noch 1.2 Punkte.
Die Extrempositionen in der SP besetzten im aktuellen Rating Silvia Schenker (sp, BS;
-10.0) und Adrian Wüthrich (sp, BE; -8.8). Eine im Vergleich zu 2015 wesentlich grössere
Fraktionsdisziplin wiesen bei dieser Berechnung auch die Grünen auf. Lagen das am
meisten linke und am meisten rechte grüne Fraktionsmitglied 2015 noch um 2.7
Skalenpunkte auseinander, trennten Maya Graf (gp, BL; -9.2) und die drei ganz am linken
Rand politisierenden Michael Töngi (gp, LU; -10.0), Irène Kälin (gp, AG; -10.0) und Regula
Rytz (gp, BE; -10.0) im Jahr 2019 lediglich noch 0.8 Skalenpunkte. Damit waren die
Grünen im Durchschnitt erstmals seit 2011 wieder weiter links positioniert als die SP:
«Les Verts n'ont jamais été aussi à gauche», war dies Le Temps gar die Überschrift der
Analyse wert. Am anderen Ende der Skala, bei der SVP, verringerte sich der Wert der
Spannweite von 3.7 auf 1.2 Punkte – ohne Berücksichtigung von Roberta Pantani (lega,
TI), die zwar der SVP-Fraktion angehört, aber die Lega vertritt und mit einem Wert von
8.2 die am weitesten «linke» Position in der SVP-Fraktion im Nationalrat vertrat. Gleich
drei SVP-Nationalräte politisierten ganz rechts aussen und wiesen einen Skalenwert von
10.0 aus: Toni Brunner, Luzi Stamm (svp, AG) und Adrian Amstutz (svp, BE). Jean-Pierre
Grin (svp, VD) fand sich bei Position 8.8 und war damit das am weitesten links
positionierte Mitglied der SVP im Nationalrat. Selbst bei der CVP war eine
Disziplinierung festzustellen: Es zeigte sich im Vergleich zu 2015 ein Rückgang der
Spannweite von 3.6 auf 2.6 Punkte, wobei die Fraktion im Vergleich zum Vorjahr
zahlreiche Mitglieder leicht rechts von der Mitte aufwies und sich von -1.0 (Dominique
de Buman; cvp, FR) bis 1.6 (Philipp-Matthias Bregy; cvp, VS) erstreckte. Die der CVP-
Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder waren wesentlich weiter links als ihre Fraktion:
Niklaus Gugger (ZH) wurde auf der Skala bei -4.2 und Marianne Streiff-Feller (BE) bei
-4.3 eingestuft. Die restlichen drei Fraktionen hingegen waren im Vergleich zu 2015
heterogener geworden. Bei der FDP war die Zunahme von 2.5 auf 2.6 Skalenpunkte
freilich minim. Die Fraktionsgrenzen wurden bei den Freisinnigen von Walter Müller
(fdp, SG; 4.5) und Christa Markwalder (fdp, BE; 1.9) eingenommen. Grössere Sprünge
machten die BDP und die GLP. Während sich bei der BDP die Spannweite im Vergleich
zu 2015 von 1.2 auf 2.0 fast verdoppelte – wie schon 2015 deckte Rosmarie Quadranti
(bdp, ZH; -1.7) die linke Flanke ab, während sich Hans Grunder (bdp, BE; 0.3) am rechten
Rand der BDP positionierte – wuchs die Heterogenität innerhalb der traditionell
eigentlich sehr homogenen GLP von 0.5 auf 2.7 Skalenpunkte an. Hauptgrund dafür war
Daniel Frei (glp, ZH), der von der SP in die GLP gewechselt hatte und mit seiner Position
von -5.7 zwar weit weg vom rechten Rand der SP (-8.8), aber auch weit weg vom linken
Rand der bisherigen GLP-Mitglieder war. Dieser wurde von Kathrin Bertschy (glp, BE;
-3.5) eingenommen, die in der Tat lediglich 0.5 Skalenpunkte von Martin Bäumle (-3.0),
also dem rechten GLP-Rand, positioniert war. Die politische Landschaft verarme,
schloss die NZZ aus diesen Zahlen. Vor allem zwischen den Mitte- und den Polparteien
klaffe eine Lücke. Dort hätten früher moderate SVP- und SP-Vertreter als Brückenbauer
gewirkt. Schuld für die zunehmende Fraktionsdisziplin seien aber nicht nur die
Parteizentralen, sondern auch die wachsende Zahl an zu behandelnden Geschäften, bei
denen Parlamentsmitglieder keine fundierte eigene Meinung mehr bilden könnten und
deshalb gemäss der Empfehlung der Parteileitung stimmten. 
Die zahlreichen auf die neue Legislatur 2019 bis 2023 hin angekündigten Rücktritte im
Ständerat veranlasste die Verfasser des Ratings zur Spekulation eines Rechtsrutschs der
kleinen Kammer nach den Wahlen 2019. Die politische Mitte des Ständerats befinde
sich bei Pirmin Bischof, also bei -2.8. Da elf zurücktretende Kantonsvertreterinnen und
-vertreter links und lediglich sieben rechts von Bischof seien und alle zurücktretenden
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im Schnitt deutlich linker (-5.3) positioniert seien als die wieder antretenden (-2.3),
stellten die Ständeratswahlen vor allem für Mitte-Links eine Herausforderung dar, so
die NZZ. Eindrücklich liess sich dies anhand von Raphaël Comte (fdp, NE) nachzeichnen.
Der Neuenburger Freisinnige positionierte sich mit -5.7 näher bei Daniel Jositsch (sp,
ZH), der mit -6.8 den rechten Rand der SP in der kleinen Kammer besetzte, als bei
seinem am weitesten rechts positionierten Fraktionskollegen Philipp Müller (fdp, AG;
4.5) und dem Schnitt der FDP (2.3). Da Comte nicht mehr antrete, sei wohl auch in der
FDP mit einem Rechtsrutsch in der kleinen Kammer zu rechnen. 12

Parlamentsorganisation

In der Herbstession 2017 versenkte der Ständerat die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur steuerlichen Belastung von
Parlamentsentschädigungen endgültig. Die knappe Mehrheit der SPK-SR von 6 zu 4
Stimmen (2 Enthaltungen) widerspiegelte sich in der ständerätlichen Debatte.
Kommissionssprecher Philipp Müller (fdp, AG) machte geltend, dass
Spesenentschädigungen auch in der Privatwirtschaft nicht versteuert werden müssten;
von einer Besserstellung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegenüber
Bürgerinnen und Bürgern könne entsprechend keine Rede sein. Anderer Meinung war
Raphaël Comte (fdp, NE), der als Vertreter der Kommissionsminderheit die Studie der
Universität Genf zum Einkommen der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im
Schweizer Parlament anführte. Parlamentsmitglieder erhalten CHF 33'000, die für
Materialspesen und die Anstellung von Assistentinnen und Assistenten verwendet
werden können – oder nicht. In letzterem Fall handle es sich aber – so der Neuenburger
FDP-Ständerat – eben nicht um Spesen, sondern um ein zusätzliches und eigentlich zu
versteuerndes Einkommen. In der Debatte wurde aber auch vor einem bürokratischen
Aufwand gewarnt, falls alle Ausgaben nach Spesen und Einkommen getrennt werden
müssten. Es sei einfacher, die CHF 33'000 als Gesamtpaket und als Sachausgaben, ergo
Pauschalspesen, zu betrachten. Die knappen Verhältnisse in der Kommission und die
ausgeglichene Debatte spiegelte sich dann freilich nicht in der Abstimmung wieder. Mit
35 zu 9 Stimmen (ohne Enthaltung) sprach sich der Rat gegen Folgegeben aus. 13
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Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
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den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 14

Nachdem die SPK-SR bereits 2015 und 2017 Widerspruch gegen die Vorlage erhoben
hatte, legte sie Mitte Oktober 2018 doch noch einen Entwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Berberat (sp, NE) für ein transparentes Lobbying vor.
Andrea Caroni (fdp, AR), der als Sprecher für die Kommission amtete, wies darauf hin,
dass die ursprüngliche Idee, den sogenannten «Badge-Basar» abzuschaffen und mehr
Transparenz über den Zutritt zum Bundeshaus zu schaffen, nicht umfassend umgesetzt
worden sei. Allerdings würden drei wichtige Änderungen vorgeschlagen: Lobbyistinnen
und Lobbyisten müssen neu angeben, was für einen Auftrag sie verfolgen und wer ihr
Auftraggeber ist; Tagesgäste müssen in Begleitung des sie einladenden Ratsmitglieds
sein und Altparlamentarierinnen und Altparlamentarier dürfen ihren Badge behalten,
müssen sich aber – falls sie zu Lobbyzwecken im Bundeshaus sind – ebenfalls den
Offenlegungspflichten unterwerfen. Diese drei Punkte seien in der Kommission und
auch in der Vernehmlassung wenig umstritten gewesen, erklärte Caroni. Zu mehr
Diskussion Anlass gegeben habe die Grundsatzfrage, ob das bestehende System, bei
dem jedes Parlamentsmitglied zwei Badges vergeben kann, beibehalten (Vorschlag der
Kommissionsmehrheit), leicht reformiert – zusätzlich zu den persönlichen Badges
sollen Parlamentsbadges für Agenturlobbyisten vergeben werden (Vorschlag der
Minderheit Comte) – oder ganz abgeschafft werden soll (Vorschlag der Minderheit
Bruderer Wyss). 
Eintreten wurde ohne Gegenvorschlag beschlossen und die Debatte drehte sich in der
Folge primär um die Art des Systemwechsels. Als Vorteil des bisherigen Systems wurde
die einfache und unbürokratische Handhabe genannt, Nachteil sei aber die starke
institutionelle Verbandelung zwischen Lobbyorganisationen und Parlament, was
Korruptionsvorwürfen Vorschub leisten könne. Raphaël Comte (fdp, NE) legte in der
Verteidigung seines Antrags dar, dass die institutionalisierte Vergabe von Badges an
eingeschriebene Agenturlobbyisten zu mehr Transparenz führe, weil der Zugang erstens
von der Verwaltungsdelegation gewährt werden müsse und zweitens nur an die wenigen
professionellen Lobbyisten vergeben würde, bei denen mit dem herkömmlichen System
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eben nicht klar sei, wann sie genau für welchen Auftraggeber oder welche
Auftraggeberin tätig seien. Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) machte sich für ihren Antrag
stark, indem sie argumentierte, dass die bisherige enge Verbandelung zwischen
Parlamentsmitgliedern und Lobbyierenden nie wirklich zu Transparenz führen könne.
Wer im Bundeshaus Interessen vertreten wolle – dies sei legitim und wichtig – solle
Zugang erhalten; dies dürfe aber eben nicht vom Goodwill eines Parlamentsmitglieds
abhängen, sondern müsse transparent, offen und für alle gleich geregelt werden.
Nachdem sich Peter Föhn (svp, SZ) und Philipp Müller (fdp, AG) für die Mehrheit
eingesetzt hatten mit dem Hinweis, dass die beiden Minderheitsanträge viel zu viel
Aufwand für letztlich zu wenig Ertrag brächten, fielen in den Variantenabstimmungen
beide Minderheitsanträge durch, einmal mit 22 zu 15 Stimmen (Minderheit I) und einmal
mit 23 zu 14 Stimmen (Minderheit II). Die Gesamtabstimmung passierte der Entwurf, der
anschliessend an den Nationalrat ging, mit 24 zu 14 Stimmen. 15

Das in der NZZ prominent platzierte, aber auch von anderen Medien aufgenommene
Parlamentarierrating 2018, das von der Forschungsstelle Sotomo aufgrund des
Abstimmungsverhaltens im National- und Ständerat berechnet wird, zeigte seit der
letzten Ausgabe 2017 nur wenig Veränderungen hinsichtlich Positionierung der
Parteien. Noch immer war eine deutliche Trennung der einzelnen Fraktionen im
Nationalrat zu beobachten, mit Ausnahme der SP und der Grünen sowie der CVP und
der BDP, bei denen sich die Positionierungen einzelner Parlamentarierinnen und
Parlamentarier auf einer Skala von -10 (ganz links) und +10 (ganz rechts) teilweise
überlappten. Die Extrempole des Nationalrats wurden von Fraktionsmitgliedern der SP-
bzw. der SVP eingenommen: Silvia Schenker (sp, BS; -10.0) sowie Luzi Stamm (svp, AG;
10.0) und Toni Brunner (svp, SG; 10.0) besetzten die Skalengrenzen. Das Spektrum der
SP-Fraktion reichte von dieser Extremposition bis -8.5. Dieser «rechte Flügel» der
Sozialdemokraten wurde vom neu in den Nationalrat nachgerückten Adrian Wüthrich
(sp, BE) besetzt. Die Spannweite der Grünen reichte von -9.5 (Regula Rytz; gp, BE) bis
-8.6 (Bastien Girod; gp, ZH). Im Schnitt waren die Mitglieder der SP-Fraktion erneut
etwas linker positioniert als jene der GP-Fraktion. Das war zwischen 1995 und 2011
umgekehrt. Zwischen dem links-grünen Pol und der Mitte tat sich eine ziemliche Lücke
auf. Die beiden der CVP-Fraktion angehörenden EVP-Mitglieder Marianne Streiff-Feller
(evp, BE) und Niklaus Gugger (evp, ZH), der Ende 2017 in den Nationalrat nachgerutscht
war, waren mit ihren Werten von -4.1 bzw. -3.7 zwar deutlich am linken Fraktionsrand
angesiedelt, damit aber noch immer mehr als vier Skalenpunkte von SP und GP entfernt
positioniert. Immer noch links der Mitte reihte sich anschliessend die GLP-Fraktion ein,
die sich erneut als sehr homogen präsentierte (-3.3 bis -3.0). Die CVP- und die BDP-
Fraktion überlappten sich ebenfalls. Bei beiden kam dabei der rechte Rand genau bei
der Position 0 zu liegen; bei der BDP wurde dieser von Hans Grunder (bdp, BE) und bei
der CVP von Daniel Fässler (cvp, AI), Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Fabio Regazzi (cvp, TI)
besetzt. Den linken Rand besetzten bei der CVP Kathy Riklin (cvp, ZH: -1.5) und bei der
BDP Rosmarie Quadranti (bdp, ZH: -1.9). Auch auf der rechten Ratsseite klaffte eine
Lücke. Der Abstand zwischen der FDP, deren Spektrum sich zwischen 1.0 (Christa
Markwalder; fdp, BE) und 3.4 (Walter Müller; fdp, SG) aufspannte und der SVP, deren
linker Pol bei 7.4 zu liegen kam (Jean-Pierre Grin, svp, VD) betrug ebenfalls 4
Skalenpunkte. 

In der NZZ wurden auch die Positionen einzelner Parlamentsmitglieder diskutiert, die
sich über die Jahre stark verändert hatten. So hatte etwa Thomas Müller (svp, SG) laut
der Auswertung einen Sprung auf der Skala von 1.5 nach 9.5. gemacht. Müller war 2006
als CVP-Politiker gewählt worden und hatte 2011 in die SVP gewechselt, wo er dann mit
den Jahren einen eigentlichen Rechtsrutsch vollzog. Die Gegenrichtung hatte Gerhard
Pfister eingenommen, der von einer rechten Position (4.0) genau in die Mitte (0) gerückt
war. Dies sei erst nach seiner Übernahme des CVP-Präsidiums passiert, was belege, so
die NZZ, dass Pfister die CVP nicht nach rechts gezogen, sondern den rechten Flügel in
die Partei integriert habe.

Im Ständerat waren die Lücken zwischen den Fraktionen geringer. Zwischen dem am
weitesten «rechts» stehenden SP-Ständerat Daniel Jositsch (sp, ZH: -5.6) und der am
weitesten «links» positionierten CVP-Ständerätin Anne Seydoux-Christe (JU) lagen
knapp 2 Skalenpunkte. Mit Raphaël Comte (fdp, NE) fand sich gar ein FDP-Ständerat an
dieser Position (-3.8). Allerdings war Comte damit relativ weit von seiner restlichen
Ständeratsfraktion entfernt, bei der Philipp Müller (fdp, AG) bei 3.6 den rechten Rand
einnahm. Auch hier war der Skalenabstand zur SVP, deren Spektrum sich zwischen den
beiden Schwyzer Ständeräten, Alex Kuprecht (6.9) und Peter Föhn (10.0) erstreckte, mit
3.3 Punkten kleiner als im Nationalrat. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Zum ersten Mal seit 1991 konnte die SVP nicht mehr an Wählerprozenten zulegen. Ihr
Wähleranteil brach im Gegenteil gesamtschweizerisch von 28,9% (2007) auf 26,6% ein,
was ihr insgesamt 54 Mandate einbrachte. Im Vergleich zu den Wahlen 2007 kam dies
einem Minus von acht Sitzen gleich. Allerdings waren der Volkspartei aufgrund der
Abspaltung der BDP bereits im Laufe der Legislatur vier Sitze verlustig gegangen (je zwei
in Bern und in Graubünden). Aufgrund des Übertritts von Nationalrat Thomas Müller
(SG) von der CVP zur SVP hielt die Partei vor den Wahlen also 59 Mandate. Der
unmittelbare Sitzverlust betrug somit fünf Sitze. Leicht zulegen konnte die SVP in
einigen Westschweizer Kantonen, im Tessin und / oder in jenen Kantonen, in denen die
BDP nicht antrat (AR, SH, NW, OW, TI, VS, VD, JU). Ausnahme von diesem Muster bildete
Genf wo das Mouvement Citoyens Romand (MCR) einen Teil der Stammwählerschaft der
SVP für sich gewinnen konnte. Trotz der Verluste blieb die SVP aber die mit Abstand
stärkste Partei im Nationalrat.

Zweitstärkste Partei blieb die SP, die im Vergleich zu 2007 0,8 Prozentpunkte an
Wählerinnen und Wählern einbüsste. Mit 18,7% Wähleranteil erzielte sie das
drittschlechteste Resultat ihrer Geschichte. Dank Proporzglück konnte die SP aber im
Vergleich zu 2007 dennoch drei Sitzgewinne verzeichnen. Dieser Gewinn ist umso
eindrücklicher, wenn bedacht wird, dass die Sozialdemokraten im Verlauf der Legislatur
zwei Sitze verloren hatten: Der Glarner Sitz ging nach dem Rücktritt von Werner Marti
(2009) an die BDP und mit dem Parteiaustritt von Ricardo Lumengo (BE) ging der SP
2010 ein weiterer Sitz verlustig. Im Vergleich zur letzten Session vor den Wahlen
konnten sich die Sozialdemokraten also sogar über den Gewinn von fünf Sitzen freuen.
Wichtige Wählergewinne konnte die SP insbesondere in den Kantonen Freiburg (+4
Prozentpunkte), Waadt (+ 3,2 Prozentpunkte) und St. Gallen (+2 Prozentpunkte)
verbuchen. Allerdings war der Wähleranteil in nicht weniger als 14 Kantonen rückläufig. 

Zu den grossen Gewinnerinnen der Nationalratswahlen 2011 gehörten die BDP und die
GLP. Beide konnten gesamtschweizerisch jeweils 5,4% der Wählerschaft von sich
überzeugen. Die GLP erhielt dabei zwölf und die BDP neun Mandate. Im Vergleich zu
2007 bedeutete dies für beide Parteien den Gewinn von neun Sitzen. Freilich war die
BDP aufgrund der Abspaltung von der SVP bereits vor den Wahlen mit fünf Sitzen in der
grossen Kammer (je 2 Sitze aus Bern und Graubünden und 1 Sitz aus Glarus) vertreten.
Die Gewinne der beiden neuen Mitteparteien gingen auch auf Kosten der beiden
traditionellen bürgerlichen Parteien. 

Der Wähleranteil der CVP ging gesamtschweizerisch von 14,5% auf 12,3% zurück. Das ist
das schlechteste Resultat für die CVP seit der Einführung der Proporzwahlen 1919.
Damit einher ging – verglichen mit 2007 – ein Verlust von drei Sitzen. Neu kam die CVP
auf 28 Sitze, wobei sie aufgrund des oben erwähnten Parteiwechsels von Thomas Müller
unmittelbar vor den Wahlen nur noch über 30 Sitze verfügt hatte.

Die Verluste der FDP hielten sich in Grenzen. Der Wähleranteil von 15,1% war lediglich
0,7 Prozentpunkte tiefer als nach den Wahlen 2007, Verglichen mit den letzten Wahlen
verlor die FDP damit einen Sitz und kam neu auf 30 Mandate. Allerdings profitierte der
Freisinn von der Fusion mit der LPS (in VS, NE und GE). Dank dieser Fusion konnte sich
die FDP vor allem in der Westschweiz verbessern. Im Kanton Neuenburg etablierte sie
sich als stärkste Partei. Noch keine Fusion gab es zum Zeitpunkt der Wahlen in den
Kantonen Waadt und Basel-Stadt. Trotzdem konnte die FDP auch in diesen Kantonen
zulegen. Die LPS büsste in diesen beiden Kantonen hingegen jeweils 2,3 Prozentpunkte
ein, konnte damit jedoch ihren Sitz im Kanton Waadt verteidigen. Der Sitz von Fathi
Derder wird seit der Fusion 2012 offiziell allerdings der FDP zugerechnet. 

Zu den Verlierern der Wahlen 2011 gehörten auch die Grünen. Bei den letzten Wahlen
2007 konnten sie ihren Wähleranteil nicht nur fast verdoppeln, sondern hatten auch
viel Proporzglück. Dieses wendete sich 2011 allerdings in Proporzpech. Die GP verlor 1,2
Prozentpunkte und kam neu auf 8,4% Wählerstimmenanteil, was freilich immer noch
zweitbestes Resultat in der jungen Geschichte der Grünen Partei darstellt. Allerdings
hatten die Grünen den Verlust von fünf Sitzen zu beklagen (neu: 15 Sitze). 

Die EVP konnte trotz leichten Wählerverlusten (-0,4 Prozentpunkte, neu: 2%) ihre
beiden Mandate in den Kantonen Zürich und Bern halten. Die CSP, die als eigenständige
Partei nur in den Kantonen Zürich Freiburg und Wallis angetreten war, musste ihren seit
1991 gehaltenen Freiburger Sitz abgeben. Gesamtschweizerisch kamen die

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Christlichsozialen noch auf 0,3% Wähleranteil (-0,1 Prozentpunkte). Die CSP-Obwalden
zählt sich nicht zur CSP Schweiz. 

Die kleinen linken Polparteien, die in vielen Kantonen als Alternative Linke auftraten,
konnten den ursprünglichen PdA-Sitz des zurückgetretenen Josef Zysiadis (VD) nicht
halten und sind im Nationalrat nicht mehr vertreten. Die gesamtschweizerischen 0,8%
Wähleranteil (-0,3 Prozentpunkte; inkl. Sol.) der linken Gruppierungen reichten nicht
mehr für einen Sitz. Auch die seit 1991 in der grossen Kammer vertretene EDU musste –
obwohl sie ihren Wähleranteil bei 1,3% halten konnte – ihren Sitz abgeben. Am rechten
Rand zugelegt hatten dafür zwei regionale Parteien: die LEGA holte im Kanton Tessin
17,5% Wähleranteile (+3,5 Prozentpunkte), was zum Gewinn eines weiteren Sitzes
reichte (neu: 2 Sitze) und einer gesamtschweizerischen Stärke von 0,8% entsprach
(+0,2 Prozentpunkte). Der in den Kantonen Genf und Waadt antretende Mouvement
Citoyens Romand (MCR) kam auf eine nationale Parteienstärke von 0,4% und eroberte
in Genf, wo die Bewegung 9,8% der Wählerschaft auf sich vereinen konnte (+7,3
Prozentpunkte), einen Sitz und war somit erstmals im Nationalrat vertreten. Die SD, die
ihren Sitz 2007 verloren hatte, konnte diesen mit 0,2% Wählerstimmenanteil nicht
zurückerobern (2007: 0,5%). Die kurz vor den Wahlen, aufgrund des Parteiaustritts von
Ricardo Lumengo gegründete und nur im Kanton Bern antretende SLB (Sozio-liberale
Bewegung) hatte keine Chance, ihren Sitz zu verteidigen. 

Der Ausgang der Wahlen wurde in der Presse als Zeichen für ein Ende der Polarisierung
und als Stärkung einer neuen Mitte interpretiert. Abhängig von der Zuteilung der
Parteien zu den drei Blöcken Rechts (SVP, SD, EDU, Lega, MCR), Mitte (CVP, FDP, GLP,
BDP, LPS, EVP, CSP) und Links (SP, GP, AL) können tatsächlich Verschiebungen hin zur
Mitte festgestellt werden. Das rechte Lager erzielte 2011 einen Stimmenanteil von
29,3%, was im Vergleich zu 2007 einer Abnahme von 2,1 Prozentpunkten entspricht. Das
links-grüne Lager musste im Vergleich zu den letzten nationalen Wahlen einen Rückgang
von 2,3 Prozentpunkten in Kauf nehmen (neu: 27,9%). In den letzten 30 Jahren hatte
Links-Grün nur 1971 (25,9%) und 1991 (27,5%) noch schlechter abgeschnitten. Die Mitte
konnte dank den Gewinnen von BDP und GLP um 4,1 Prozentpunkte zulegen und kam
neu auf 40,5% Wähleranteile. Ein Vergleich der drei Sprachregionen zeigt allerdings
unterschiedliche Erfolge und Anteile der drei Blöcke. In der Deutschschweiz waren die
Verschiebungen markanter als in der gesamten Schweiz (Links: 25,7%, -3
Prozentpunkte; Rechts: 31,1%, -3,7 Prozentpunkte; Mitte: 40,6%, +5,6 Prozentpunkte).
In der Westschweiz waren die Verluste von Links (37,1%, -0,8 Prozentpunkte) und die
Gewinne der Mitte (38,6%, +0,8 Prozentpunkte) etwas geringer, während das rechte
Lager in der französischen Schweiz sogar noch etwas zulegte (22,9%, +0,7
Prozentpunkte). In der italienischsprachigen Schweiz gewannen Rechts (27,2% +4,1
Prozentpunkte) und Links (24,8%, +0,5 Prozentpunkte) und die Mitte verlor sogar
sieben Prozentpunkte (44,7%). Zum ersten Mal überhaupt vertrat das rechte Lager im
Tessin mehr als einen Viertel der Wählerschaft und wusste die Mitte weniger als die
Hälfte der Wählerinnen und Wähler hinter sich. 17

Einigen Wirbel verursachte im Kanton St. Gallen die BDP, die mit der FDP im März eine
Listenverbindung vereinbart, diese aber dann zu Gunsten der GLP wieder aufgekündigt
hatte. Dieser Coup, der letztlich nur der GLP weiterhelfen sollte, wurde als Vorbote der
Bundesratswahlen kommentiert. Die empörte FDP, welche von einem Vertrauensbruch
sprach, trat in der Folge alleine zu den Wahlen an. Von den nur noch 15 eingereichten
Listen (2007: 24) verbanden sich die CVP mit der EVP, die SVP mit der EDU und die SP
mit den Grünen. Der starke Rückgang an Listen war dem Umstand geschuldet, dass
ausser den etablierten Parteien und der neu antretenden BDP keine weiteren
Gruppierungen oder Einzelpersonen Listen eingereicht hatten, was 2007 noch in
grösserem Umfang der Fall gewesen war. Darüber hinaus gab es nicht mehr derart viele
Unterlisten wie vor vier Jahren. Damit lässt sich auch der schweizweit deutlichste
Rückgang der Kandidierenden im Vergleich zu den Wahlen 2007 von 231 auf 176
erklären, der mit einem leichten Anstieg der Frauenquote einherging (2007: 32,9%;
2011: 33,5%). Im Vorfeld der Wahlen hatte die Frauenzentrale des Kantons St. Gallen für
mehr Frauen in Bern geworben. Die SVP hatte während der Legislatur vom
Parteiwechsel von Thomas Müller (ex-cvp) profitiert und war auf Kosten der CVP zu
einem sechsten Sitz gekommen. Nicht nur diesen, sondern auch den Sitz des
zurücktretenden Theophil Pfister wollte die Volkspartei verteidigen. 

Dies gelang der SVP allerdings nicht: sie büsste gleich beide Sitze ein. Der eine ging
zurück an die CVP und der andere wurde an die GLP verloren, die bei ihrem zweiten
Anlauf im Kanton St. Gallen einen Sitz gewinnen konnte (6%, +2,9 Prozentpunkte). Als
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GLP-Vertreterin wurde die noch 1995 und 1999 erfolglos für die CVP kandidierende
Margrit Kessler gewählt. Um alle sechs Sitze halten zu können, hätte die SVP rund 40%
Wählerstimmen erreichen müssen. Im Vergleich zu 2007 (35,8%) verlor sie aber mehr
als vier Prozentpunkte (31,5%). Während Thomas Müller wiedergewählt wurde, musste
Elmar Bigger seinen Sitz räumen. Die BDP konnte zwar ebenfalls Wähleranteile
gewinnen (neu: 3,8%), der kurz von den Wahlen angekündigte Rückzug des Ständerats-
Spitzenkandidaten der BDP – gegen ihn war ein Verfahren wegen Verdachts strafbarer
Handlungen eröffnet worden – kostete aber zu viele Stimmen. St. Gallen war damit
neben Schwyz der einzige Kanton, in dem die SVP mehr Wählerprozente verloren hat als
die BDP gewann. Die CVP konnte sich trotz Verlusten (-1,1 Prozentpunkte, 20,3%) über
drei Sitze freuen. Für den übergetretenen Müller zog neu Markus Ritter nach Bern.
Wählerverluste von 1,3 Prozentpunkten musste auch die FDP verkraften (neu: 12,3%). Sie
konnte ihren Sitz allerdings verteidigen. Überraschend um zwei Prozentpunkte zulegen
konnte die SP, die 16,7% der St. Gallerinnen und St. Galler für sich gewinnen und damit
ihre beiden Sitze verteidigen konnte. Vom Erfolg der SP profitierten auch die Grünen,
die ihren Wähleranteil (6,4%) und ihren Sitz halten konnten. Stimmen erhielten zudem
die EVP (1,8%, -0,2 Prozentpunkte) und die EDU (1,2%, +0,2 Prozentpunkte). Die SD war
nicht mehr angetreten. Da für den als Nationalrat bestätigten und im zweiten Wahlgang
in den Ständerat gewählten Paul Rechsteiner (sp) Barbara Gysi nachrutschte, lag der
Frauenanteil aus St. Gallen erstmals über 40% (2007: 33,3%). Die Wahlbeteiligung war
mit 46,8% gleich hoch wie 2007. 18

Im Kanton St. Gallen traten mit Karin Keller-Sutter und Paul Rechsteiner beide
amtierenden Vertreter erneut zu den Ständeratswahlen an. Von FDP-Ständerätin
Keller-Sutter wurde die Wiederwahl von allen Seiten erwartet, da die ehemalige
Regierungsrätin nicht erst seit ihrer glanzvollen Wahl vor vier Jahren als politisches
Schwergewicht in ihrer Partei galt. Für den SP-Mann Rechsteiner bahnte sich wie
bereits 2011 Konkurrenz aus der CVP und der SVP an, namentlich waren dies Kantonsrat
Thomas Ammann und Nationalrat Thomas Müller. Die CVP hatte sich in den letzten
Wahlen von ihrer ungeschickten Seite gezeigt, als sie im zweiten Wahlgang mit Michael
Hüppi einen weithin unbekannten und entsprechend erfolglosen Kandidaten ins
Rennen geschickt hatte. Dem kantonalen Fraktionspräsidenten Thomas Ammann
wurden zwar wesentlich bessere Chancen eingeräumt, er konnte jedoch sein mediales
Image als blasser Kandidat nie wirklich ablegen. Auf der anderen Seite galt Thomas
Müller als aussichtsreichster Herausforderer des Gewerkschaftspräsidenten
Rechsteiners. SVP-Präsident Toni Brunner hatte bereits 2011 den Einzug ins „Stöckli“
nur äusserst knapp im zweiten Wahlgang verpasst, weswegen man sich von einem
gemässigteren Kandidaten wie Müller viel versprach. Das Kandidatenfeld im Rennen um
die beiden Ständeratssitze wurde ergänzt durch Yvonne Gilli (GPS), Margrit Kessler
(GLP), Richard Ammann (BDP), Hans Oppliger (EVP) sowie Andreas Graf (Parteifrei SG).
Für Diskussionen in der Wahlkampfberichterstattung sorgte hauptsächlich die Frage
der Eignung des CVP-Vertreters Ammann als Kandidat für den Ständerat. Ausgerechnet
CVP-Präsident Christophe Darbellay sorgte mit Äusserungen anlässlich eines Interviews
mit der Ostschweiz am Sonntag für Irritationen. Darbellay schien von einer möglichen
Nichtwahl Ammanns auszugehen, indem er behauptete, dass die Wahl eines CVP-
Kandidaten spätestens 2019 gelingen würde. Daraufhin schob er den Namen des
amtierenden Regierungsrats Beni Würth nach, was in den Augen vieler einer
Diskreditierung Ammanns gleichkam.

Mit einem überragenden Resultat schaffte Karin Keller-Sutter erwartungsgemäss die
Wiederwahl bereits im ersten Wahlgang problemlos. Sie konnte 103‘258 Stimmen auf
sich vereinen, womit sie das absolute Mehr um mehr als 25‘000 Stimmen übertraf.
Hinter ihr folgten Paul Rechsteiner mit 62‘944 Stimmen, Thomas Müller mit 50‘692
Stimmen und – zur grossen Überraschung – Yvonne Gilli mit 19‘191 Stimmen. Thomas
Ammann musste sich mit 16‘821 Stimmen und einem enttäuschenden fünften Platz
zufrieden geben. Aufgrund dieses äusserst mageren Resultats zog man bei der CVP die
Konsequenzen und verzichtete auf ein Antreten im zweiten Wahlgang. Nachdem sich
auch Yvonne Gilli und die restlichen Kandidaten auf den hinteren Rängen
zurückgezogen hatten, kam es wie schon 2011 zum Duell zwischen SP und SVP, also
zwischen Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner und  Nationalrat Thomas Müller.
Dem SVP-Mann wurden zwar gute Chancen auf die Sitzeroberung eingeräumt, allerdings
wurde ihm vor allem in CVP-Kreisen auch misstrauisch begegnet. Neben der generell
harten Rhetorik, mit welcher die St. Galler SVP die restlichen bürgerlichen Parteien
über die vergangenen Jahre angegangen war, war hierbei die Vergangenheit Thomas
Müllers als CVP-Mitglied wohl mitschuldig. Den Parteiwechsel Müllers von der CVP zur
SVP anlässlich der letzten Wahlen wurde ihm in weiten Kreisen übel genommen.
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Rechsteiner andererseits wurde von der SP geschickt als starker Standesvertreter
porträtiert, welcher sich für die St. Galler Interessen stark gemacht habe. Untermauert
wurde diese Sichtweise durch prominente bürgerliche Unterstützung, beispielsweise
durch die zurückgetretene CVP-Nationalrätin Lucrezia Meier-Schatz, sowie durch die
ihm attestierte gute Zusammenarbeit mit FDP-Ständerätin Keller-Sutter.

Im zweiten Wahlgang bestätigten sich die positiven Vorzeichen für Paul Rechsteiner,
welcher mit 70‘250 Stimmen seinen Konkurrenten Thomas Müller (49‘662 Stimmen) klar
distanzierte. Wie schon vor vier Jahren konnte der pointiert links politisierende SGB-
Präsident damit bis weit ins bürgerliche Lager Stimmen holen. Nach einem erneuten
Scheitern  dürfte die SVP sich damit trösten, dass sie mit einer stärkeren CVP-
Kandidatur in vier Jahren vielleicht doch noch als „lachende Dritte“ einen Sitz im Stöckli
erobern könnte. 19

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En février, le Conseil fédéral a présenté son message relatif à la planification et à
l’organisation du XIIIème Sommet de la francophonie à Montreux devant se dérouler
en octobre de l’année sous revue et réunissant les représentants de 70 pays. Le Conseil
fédéral a estimé que l’organisation de ce sommet permettrait d’affirmer la capacité
helvétique à accueillir des conférences internationales de haut niveau et aurait un
impact positif sur l’image de la Suisse en donnant un signal fort d’ouverture au monde.
Il a également considéré que la Francophonie constitue un cadre d’influence
indispensable au succès de la Suisse sur le plan international. En effet, plus d’un tiers
des Etats membres de l’ONU y sont présents. Le gouvernement requiert donc un crédit
de 35 millions de francs pour l’organisation de ce sommet et sollicite l’engagement d’un
maximum de 6500 soldats en soutien aux autorités civiles.

Au Conseil national, les députés ont rejeté par 134 voix contre 31 une proposition de
non entrée en matière Schwander (udc, SZ) estimant que les coûts du sommet doivent
être attribués au budget ordinaire du DFAE. Lors de la discussion, le débat s’est focalisé
sur le budget. Il a été qualifié d’imprécis et d’excessif. Les députés ont adopté à
l’unanimité une proposition Thomas Müller (pdc, SG) visant à limiter à 30 millions de
francs le montant total des coûts à la charge de la Confédération. Ils ont par contre
rejeté par 96 voix contre 69 une proposition de la CPE-CN de compenser 10 millions de
francs sur le budget ordinaire du DFAE. Au vote, le projet a été adopté par 127 voix
contre 32. Seule une majorité alémanique de l’UDC s’y est opposée. Au Conseil des
Etats, les sénateurs ont également refusé par 25 voix contre 8 de compenser 10 millions
de francs sur le budget ordinaire du DFAE. Au vote sur l’ensemble le projet a été adopté
à l’unanimité. 20
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Zwischenstaatliche Beziehungen

En mars, suite au conflit fiscal qui opposait l’UE et la Suisse, le ministre allemand des
finances, Peer Steinbrück, a tenu des propos agressifs envers la Suisse. L’ambassadeur
allemand à Berne, Axel Berg, a été convoqué au palais fédéral. Le parlement a critiqué
les paroles du ministre allemand mais également le comportement du Conseil fédéral.
Le conflit s’est envenimé notamment lors de la comparaison faite par le député Thomas
Müller (pdc, SG) avec la gestapo. La polémique s’est ainsi également propagée en
Allemagne. Hans-Rudolf Merz a alors rappelé l’importance de l’entretien de bonnes
relations avec l’Allemagne et la chancelière allemande, Angela Merkel, s’est distanciée
des propos ayant déclenché la polémique. Par la suite, Micheline Calmy-Rey s’est
rendue à Berlin afin de discuter du secret bancaire avec le ministre allemand des
affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier. Ce dernier a félicité la Suisse pour sa
volonté d’intégrer les standards de l’OCDE dans l’échange d’informations fiscales et a
montré la volonté d’enterrer l’escalade qui a suivit les propos de son collègue ministre
des finances. Au mois de mai, une délégation parlementaire est allée à Berlin
rencontrer Peer Steinbrück. Suite à cette rencontre, la délégation a affirmé que le
ministre allemand n’exigerait plus d’échange automatique d’informations en matière
fiscale. Finalement, Hans-Rudolf Merz s’est rendu à Berlin afin de rencontrer le
ministre allemand des finances et de confirmer la volonté d’assouplir le secret
bancaire. Cette rencontre a mis fin aux tensions qui ont opposé l’Allemagne et la

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 24.06.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

01.01.65 - 01.01.22 16ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Suisse. 21

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

In der Herbstsession 2016 behandelte der Ständerat als Erstrat das
Stabilisierungsprogramm 2017-2019. Roberto Zanetti (sp, SO) stellte einen
Minderheitsantrag auf Rückweisung, der den Auftrag an den Bundesrat beinhaltete, die
Berechnung des Konjunkturfaktors an die makroökonomischen Gegebenheiten
anzupassen und entsprechend die Handhabung der Schuldenbremse zu überprüfen.
Die kleine Kammer lehne diesen Antrag mit 31 zu 13 Stimmen und der Begründung ab,
dass die Schuldenbremse nicht in Frage gestellt werden sollte. Bei der Behandlung des
Programms reduzierte der Ständerat die Sparanstrengungen des Bundesrates deutlich.
Während der Bundesrat Einsparungen von CHF 796 Mio. (2017), CHF 898 Mio. (2018) und
CHF 978 Mio. (2019) vorgesehen hatte, verringerte die kleine Kammer diese auf CHF 652
Mio. (2017),  637 Mio. (2018) und 702 Mio. (2019). Insbesondere bezüglich der
Landwirtschaft und der Bildung zeigte sich der Ständerat grosszügig: Bei der
Landwirtschaft strich er sämtliche Sparmassnahmen bei den Direktzahlungen (CHF 62-
69 Mio. jährlich), da die Einkommen der Bauern – wie Peter Hegglin (cvp, ZG)
argumentierte – bereits sehr tief wären und sich Letztere gerade erst auf die neuen
Zielsetzungen, Grundlagen und Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 2014-2017
eingestellt hätten. Unverändert beliess der Ständerat die Vorlage des Bundesrates
bezüglich der Investitionskredite und der landwirtschaftlichen Strukturverbesserungen.
Bei den Bildungsausgaben reduzierte er den vom Bundesrat vorgeschlagenen
Sparbetrag um CHF 74-108 Mio. und folgte damit dem Antrag Noser (fdp, ZH) als
Sprecher der WBK-SR. Als Kantonsvertreter verzichtete der Ständerat zudem gegen den
Willen des Bundesrates darauf, die Integrationsbeiträge an die Kantone sowie die
Bundesanteile an den Krankenkassenprämien-Verbilligungen zu reduzieren, da dies zu
einer Mehrbelastung der Kantone geführt hätte. Zusätzlich zu den vom Bundesrat
vorgeschlagenen Sparanstrengungen wollte die FK-SR hingegen bei der
Entwicklungshilfe sparen. Als Befürworter dieser zusätzlichen Reduktion um weitere
CHF 100 Mio. argumentierte zum Beispiel Philipp Müller (fdp, AG), dass die
diesbezüglichen Ausgaben in den letzten Jahren stetig angestiegen seien, ihre Wirkung
hingegen fraglich sei. Werner Hösli (svp, GL) ergänzte, dass die bisherigen Zahlungen
offensichtlich die steigenden Asylkosten nicht hatten verhindern können. Christian
Levrat (sp, FR) rief dementgegen in Erinnerung, dass das Parlament die APD-Quote –
also den prozentualen Anteil der öffentlichen Entwicklungshilfe am
Bruttonationaleinkommen – im Februar 2011 auf 0,5 Prozent des
Bruttonationaleinkommens (BNE) erhöht hatte. Zudem könne die zusätzliche Reduktion
gemäss Bundesrat Burkhalter zur Streichung ganzer Projekte in Nordafrika, dem
Mittleren Osten und Afghanistan führen. Knapp entschied sich der Ständerat mit 25 zu
19 Stimmen gegen seine Kommission und erhöhte den Sparbetrag bei der
Entwicklungshilfe nicht zusätzlich. In der Wintersession 2016 befasste sich der
Nationalrat mit diesem Geschäft. 22
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Voranschlag

Mit acht Differenzen kam der Voranschlag 2018 schliesslich in die Einigungskonferenz.
Hier setzte sich die Version des Nationalrats beim umstrittensten Punkt knapp mit 14 zu
12 Stimmen durch: Die durch die Ablehnung der Altersreform 2020 frei gewordenen
CHF 442 Mio. sollen der AHV zugute kommen, allerdings muss der Betrag auf CHF 370
Mio. reduziert werden, damit die Schuldenbremse eingehalten werden kann. In den
übrigen, finanziell weniger gewichtigen Punkten folgte die Einigungskonferenz dem
Ständerat. 
In der Ständeratsdebatte betonte die Präsidentin der FK-SR, Anita Fetz (sp, BS), dass
sich der Ständerat über die gesamte Budgetdebatte mehrheitlich durchgesetzt habe –
ausser bei den AHV-Millionen. Da sie in der Debatte für alle drei diskutierten Varianten
– Einzahlung in die AHV, in den BIF und Verwendung zum Schuldenabbau – Vor- und
Nachteile gehört habe, bat sie die Ständekammer, „auf der institutionellen Ebene nicht
die gleichen Machtspiele [zu] machen [...] wie unser Schwesterrat“ und entsprechend
den Entscheid der Einigungskonferenz anzunehmen. Dagegen sprach sich eine
Minderheit Müller (fdp, AG) aus. Die CHF 370 Mio. seien „angesichts des effektiven
Finanzbedarfs der AHV [...] eine Placebomassnahme“, und da die gesetzliche Grundlage
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dazu innert kürzester Zeit und ohne Vernehmlassung geschaffen werden müsste,
stünde der Voranschlag auf unsicherem Boden. Dieser Minderheit folgte der Ständerat
mit 25 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen und lehnte damit den Vorschlag der
Einigungskonferenz ab. 
„Der Ständerat hat das gemacht, was wir letztes Jahr mit dem Voranschlag gemacht
haben. Die Welt dreht sich weiter“, kommentierte Thomas Müller (svp, SG) die
ständerätliche Entscheidung in der abschliessenden Nationalratsdebatte. 
Somit wurde für die noch offenen Positionen der jeweils tiefere Betrag der beiden Räte
aus der dritten Beratungsrunde für den definitiven Voranschlag übernommen. Folglich
flossen die CHF 442 Mio. in den Schuldenabbau, AHV und BIF erhielten keine
zusätzlichen Gelder. Die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und
Flüchtlinge wurde um CHF 41 Mio. reduziert und folgte somit bereits nicht mehr der
2016 neu geschaffenen Schätzmethode des SEM. Bei der Zollverwaltung wurden keine
30 neuen Stellen für das Grenzwachtkorps geschaffen, die aufgrund des Stellenplafonds
andernorts hätten kompensiert werden müssen. Der Betrag für die höhere Schulbildung
wurde auf dem bundesrätlichen Vorschlag, der Sollwert bei der Bedarfsplanung auf 2
Prozent belassen und die Gelder der Stiftung Schweizerische Theatersammlung sowie
die Entschädigungen an 17 Einsatzbetriebe des Zivildienstes wurden nicht gestrichen.
Insgesamt änderte das Parlament damit den bundesrätlichen Vorschlag auf 15
Positionen. Dadurch umfasste der Voranschlag 2018 budgetierte Ausgaben von CHF
71.027 Mrd. und budgetierte Einnahmen von CHF 71.322 Mrd., was einem Überschuss
von CHF 295 Mio. und einem strukturellen Überschuss von CHF 437 Mio. entspricht. 23

Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in der Wintersession 2018 als
Erstrat. Die Mehrheit der FK-NR hatte entschieden, die Ausgaben im Voranschlag
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag um 60 Mio. zu reduzieren. Den grössten Teil
dieser Differenz wollte die Kommission durch Kürzungen in der Höhe von CHF 45 Mio.
bei der Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge erzielen;
diese Einsparungen könnten erreicht werden, wenn die aktuelle, sinkende Zahl an
Asylgesuchen berücksichtigt werde, erklärte die Kommission. Zusätzliche Finanzierung
sah die Kommission für das Grenzwachtkorps vor, das mit CHF 2.8 Mio. 44 neue Stellen
finanzieren sollte; dieser Betrag sollte jedoch departementsübergreifend beim Personal
kompensiert werden. 
Daneben lagen 54 Minderheitsanträge vor, von denen die meisten von der SVP- und der
SP-Fraktion stammten und nur vereinzelte erfolgreich waren. Die Stossrichtung dieser
Anträge widerspiegelt sich deutlich in den Voten der Fraktionssprechenden in der
allgemeinen Debatte: Während Franz Grüter (svp, LU) für die SVP «zur Vorsicht im
Umgang mit den Staatsfinanzen» mahnte und wie zahlreiche weitere Votantinnen und
Votanten der bürgerlichen Parteien den begrenzten finanziellen Handlungsspielraum
des Bundes hervorhob, erachtete Samuel Bendahan (sp, VD) als Vertreter der SP-
Fraktion die aktuelle Situation als Chance für Investitionen in die Zukunft. 
Der Nationalrat behandelte den Voranschlag 2019 in sechs Blöcken. Die SVP bemühte
sich mit ihren Minderheitsanträgen zum Beispiel um Kürzungen oder zumindest um
einen Verzicht auf Erhöhungen bei den Personalkosten, bei Beratung und
Auftragsforschung über alle Departemente hinweg, beim Bundesamt für Energie, beim
Generalsekretariat des VBS, beim Bundesamt für Kultur oder beim BFS. Nach dem
starken Anstieg in den letzten Jahren brauche es zudem eine «massvolle Dämpfung»
durch eine Plafonierung der Ausgaben für die internationale Zusammenarbeit, beim
EDA und bei der Entwicklungshilfe, erklärte Peter Keller (svp, NW). Zudem wurde eine
vollständige Streichung des Aufwands des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung
von Frau und Mann gefordert. Alle aufgezählten Anträge wurden abgelehnt.
Die Mitglieder der SP-Fraktion beantragten in ihren Minderheitsanträgen, auf die
Querschnittskürzungen beim Sach- und Betriebsaufwand, welche die Mehrheit der FK-
NR vorgeschlagen hatte, zu verzichten. Weitere Anträge auf zusätzliche Finanzierung
oder auf einen Verzicht auf Reduktion wurden unter anderem im Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, beim Funktionsaufwand des Gleichstellungsbüros, beim
BSV-Globalbudget oder beim Verteidigungsbudget gestellt. Philipp Hadorn (sp, SO)
beantragte, die Zahlen für die Sozialhilfe für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene
auf die neue Formel des SEM zu stützten, anstatt die aktuellen Zahlen des laufenden
Jahres zu verwenden. Bereits in der Debatte zum Voranschlag 2017 hatte die FK-NR
darauf verzichtet, die neu entwickelten Kennzahlen zu verwenden. Schliesslich
beantragte eine Minderheit Meyer (sp, ZH), die zusätzlichen Stellen für das
Grenzwachtkorps ohne Kürzungen bei anderen Departementen zu verwirklichen. Auch
diese Anträge scheiterten allesamt. Erfolgreich waren die Anträge der SP hingegen
bezüglich Bildung und Forschung. Hier reichte die SP-Fraktion acht Anträge ein, mit
denen das Budget in Übereinstimmung mit dem Mitbericht der WBK-NR wieder dem
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Niveau der BFI-Botschaft 2017-2020 angepasst werden sollte. Umstritten war dabei vor
allem die Frage, ob diese neuen Beträge in Übereinstimmung mit der Motion Dittli (fdp,
UR; Mo. 16.3705) teuerungsbereinigt seien, wie Ursula Schneider Schüttel (sp, FR)
argumentierte, oder ob dadurch die Teuerungsbereinigung, die
departementsübergreifend vorgenommen worden war, im Bildungsbereich wieder
rückgängig gemacht werde, wie Finanzminister Maurer beteuerte. Bis auf einen wurden
alle Anträge betreffend das WBF angenommen. 
Anträge erfolgten auch durch Mitglieder der übrigen Fraktionen, auch sie waren jedoch
grösstenteils erfolglos. Angenommen wurde jedoch ein Minderheitsantrag Bigler (fdp,
ZH), der den Funktionsaufwand der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) verglichen
mit dem bundesrätlichen Vorschlag um CHF 1.97 Mio. kürzen wollte. Der Bundesrat
hatte den Funktionsaufwand um 10 Prozent aufgestockt, damit die EFK ihren
Personalbestand um 10 Vollzeitstellen ausbauen kann. Die EFK ist laut
Finanzkontrollgesetz das oberste Aufsichtsorgan des Bundes und überwacht unter
anderem die finanzielle Führung der Bundesverwaltung. Sie sei mit den
Untersuchungen und Prüfungen unter anderem bezüglich der Bürgschaften für
Hochseeschiffe, der Ruag und dem Mandat der Finanzdelegation zur Governance der
Arbeitslosenversicherung überlastet, hatte die EFK erklärt. Der Antragssteller warf
diesbezüglich jedoch die Frage auf, ob man wirklich eine «eigentliche
Überwachungsbehörde» wolle. Mit dem bisherigen Personalbestand sei ein
«priorisiertes Controlling» durchaus möglich, zumal es der EFK – mit Verweis auf die
Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III und zur Debatte zu den
Waffenexporten – bereits jetzt möglich sei, «kaum gesetzeskonforme Stellungnahmen
zu politischen Geschäften abzugeben». Albert Vitali (fdp, LU) betonte als Vizepräsident
der Finanzdelegation (FinDel) die einstimmige Unterstützung Letzterer für den Antrag
der Eidgenössischen Finanzkontrolle auf mehr Ressourcen für ihre Kontrolltätigkeit.
Diskussionen zum Rollenverständnis und zur Kommunikation der EFK seien nicht im
Rahmen der Budgetdebatte vorzunehmen; die FinDel werde dies mit der EFK in Kürze
diskutieren. Mit 111 zu 77 Stimmen setzten sich die SVP-Fraktion, Mehrheiten der FDP-
und der CVP-Fraktion sowie ein Mitglied der BDP-Fraktion durch und verwarfen die
Erhöhung. 
Erfolgreich war auch ein Antrag Gschwind (cvp, JU) für eine Erhöhung des
Bundesbeitrags für das Alpine Museum Schweiz  2019 sowie in den Finanzplanjahren. In
der Antwort auf die Interpellation Engler (cvp, GR; Ip. 18.3543) habe der Bundesrat die
Bedeutung des Museums anerkannt, argumentierte Gschwind. Nun solle die
Vernetzungsarbeit nicht nur mit CHF 250'000, sondern zusätzlich mit CHF 530'000
unterstützt werden. 

«Mit dem Budget werden die Finanzen gesteuert», betonte Heinz Siegenthaler (bdp, BE)
im Rahmen der Budgetdebatte. Dass dies nicht ausschliesslich der Fall ist, liegt am
neuen Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB), das die Steuerung der
Verwaltungseinheiten durch eine Kombination aus Globalbudgets und
Leistungsinformationen im Rahmen des Voranschlags und des Finanzplans erlaubt. So
erfreuten sich die Sollwerte, die im Rahmen der Planungsgrössen im Voranschlag
festgelegt werden können, in betreffendem Jahr grosser Beliebtheit. Die Mehrheit der
Finanzkommission schlug vor, als neues Ziel für die Bundeskanzlei eine Überprüfung der
ausserparlamentarischen Kommissionen festzulegen. Die Bundeskanzlei solle diese
Kommissionen anhand der Kriterien «ausgewiesene Notwendigkeit» und «effektiv
nachgewiesene Subsidiarität» beurteilen und ihre Anzahl im nächsten Jahr um
mindestens 10 Prozent reduzieren. Allgemein kritisierte Heinz Siegenthaler dieses
Vorgehen deutlich: Verwaltungsakte seien nicht Aufgabe der Finanzpolitik, erklärte er.
In diesem Falle komme hinzu, dass die Bundeskanzlei – wie auch Finanzminister Maurer
betonte – diesbezüglich gar keine Entscheidungskompetenz habe und dieses Ziel daher
gar nicht erreichen könne. Dennoch folgte der Nationalrat dem Mehrheitsantrag und
stimmte der Sollgrösse mit 106 zu 88 Stimmen gegen den Widerstand von SP, Grünen,
BDP und der Mehrheit der CVP zu. 
Ebenso umstritten war die Frage, ob die durchgeführten Personalbeurteilungen in der
Bundesverwaltung zukünftig als Sollwert einer Normalverteilung folgen müssen, wie es
die FK-NR forderte. Thomas Weibel (glp, ZH) erklärte das Anliegen zwar für
unterstützungswürdig, kritisierte aber die «Hauruck-Übung» der Kommission. Barbara
Gysi (sp, SG) kritisierte die «komische Forderung», gemäss der man gleich viele
schlechte wie gute Mitarbeitende haben müsse. Auch hier waren die Proteste jedoch
nicht von Erfolg gekrönt, mit 118 zu 76 Stimmen stimmte der Nationalrat dem
Mehrheitsantrag der Kommission zu. 
Schliesslich schlug die Finanzkommission mit 16 zu 8 Stimmen (bei 1 Enthaltung) vor, es
dem SEM als Ziel aufzuerlegen, bis zum 31. Dezember 2020 ein
Rückübernahmeabkommen mit Eritrea abzuschliessen. Während Kommissionssprecher
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Thomas Müller (svp, SG) die Meinung vertrat, man müsse – wie im Fussball – mit einer
«klaren Zielsetzung in den Match gehen», um zu gewinnen, hielt Alois Gmür (cvp, SZ) im
Namen der Minderheit fest, dass dieses Ziel «völlig aus der Luft gegriffen» sei. Eritrea
habe noch mit keinem Land ein solches Abkommen abgeschlossen. Zudem sei nicht
klar, welche Konsequenzen ein Nichterreichen des Ziels habe. Mit 99 zu 92 Stimmen
setzten sich die geschlossen stimmenden SVP- und FDP-Fraktionen mit Unterstützung
je eines Mitglieds der CVP und der BDP auch hier durch. 
Doch nicht nur die bürgerliche Mehrheit der FK-NR, auch Mitglieder der SP-Fraktion
beabsichtigten die Nutzung des Instruments der Sollwerte: Eine Minderheit Kiener
Nellen (sp, BE) wollte die eidgenössische Steuerverwaltung über die Planungsgrössen in
zwei Anträgen dazu verpflichten, sowohl für die Verrechnungssteuer als auch für die
Mehrwertsteuer mehr Steuerinspektionen vor Ort vorzunehmen. Beide Anträge fanden
jedoch nur bei den Mitgliedern der SP, der Grünen und der EVP Unterstützung. 

Nach dreitägiger Debatte verabschiedete die grosse Kammer den Voranschlag 2019 mit
126 zu 60 Stimmen (bei 7 Enthaltungen). Wie bereits im Jahr zuvor lehnte die Mehrheit
der SVP-Fraktion das Budget ab. Der Voranschlag beinhaltete in dieser Version einen
Überschuss von CHF 1.209 Mrd. und einen strukturellen Überschuss von 915 Mio., wies
also um CHF 54 Mio. höhere Ausgaben auf als die Version des Bundesrates und um CHF
121 Mio. höhere als die Version der FK-NR. 24

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Les Chambres se sont saisies du projet de modification de la loi sur la circulation
routière (LCR) visant à y inscrire le principe du retrait du permis de conduire suisse à
une personne ayant enfreint les règles de la circulation routière à l’étranger. Pour
rappel, le Conseil fédéral a élaboré ce projet pour combler la lacune juridique
constatée par le Tribunal fédéral l’année précédente, de sorte que les cantons puissent
conserver cette pratique, établie depuis de nombreuses années, consistant à
sanctionner les infractions routières graves, indépendamment du lieu où elles sont
commises, afin de lutter efficacement contre la récidive. 

Au Conseil national, une minorité UDC de la Commission des transports (CTT-CN) a
proposé de ne pas entrer en matière. Elle a mis en doute l’efficacité de cette mesure,
eu égard au fait que les pays voisins ne l’appliquaient pas, avant de dénoncer une
tentative du Conseil fédéral de remplir les caisses de la Confédération aux frais des
automobilistes. Cette proposition a été écarté par 80 voix contre 75, malgré le soutien,
large, du groupe radical-libéral et unanime du groupe UDC. Lors de la discussion par
article, le plénum a adopté, par 99 voix contre 58, un amendement Thomas Müller (udc,
SG) stipulant que la durée d’interdiction de conduire décidée par l’autorité cantonale
compétente ne peut pas dépasser la durée prononcée sur le lieu de l’infraction, malgré
l’opposition unanime des groupes socialiste et écologiste. Le plénum a rejeté de
justesse (88 voix contre 85 et 3 abstentions) une proposition Flückiger-Bäni (udc, AG)
demandant le rétablissement de l’obligation, abolie en 1994, pour les piétons de
signaler par un signe de main leur intention de traverser la chaussée. Au vote sur
l’ensemble, le projet modifié a été approuvé par 94 voix contre 72, les groupes
socialiste et écologiste l’approuvant unanimement à l’inverse du groupe UDC et d’une
majorité du groupe radical-libéral. 

Suivant l’avis de sa CTT, le Conseil des Etats a refusé, par 28 voix contre 8, la limitation
de la durée d’interdiction introduite par le Conseil national. Après que ce dernier a
réitéré sa prise de position, les sénateurs unanimes ont approuvé une solution de
compromis élaborée par la CTT-CE selon laquelle la limitation de la durée d’interdiction
à la durée prononcée sur le lieu d’infraction à l’étranger ne s’applique que pour « les
personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives », c’est-à-
dire qui ne sont pas reconnues comme menaçant la sécurité publique. La chambre
basse s’étant finalement ralliée de justesse, par 89 voix contre 88, à ce compromis, la
modification de la LCR a finalement été approuvée à l’unanimité par la chambre haute
et par 100 voix contre 92 à la chambre basse, le groupe UDC, une large majorité du
groupe radical-libéral et un quart du groupe démocrate-chrétien la rejetant. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
NICOLAS FREYMOND
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Im September 2013 hatte Nationalrat Darbellay (cvp, VS) eine Motion für die
vereinfachte Zulassung von Motorfahrzeugen und mehr Verkehrssicherheit
eingereicht. Er schlug vor, alle in der EU genehmigten Neuwagen und Fahrzeuge mit
einem maximalen Kilometerstand von 2000 km ohne Fahrzeugprüfung in der Schweiz
zuzulassen. Die Prüfung dieser Fahrzeuge sei ein Leerlauf und die Entlastung der
Strassenverkehrsämter von diesen Fahrzeugprüfungen würden Ressourcen frei
machen, um den Überhang bei den periodischen Prüfungen von Gebrauchtwagen
abzubauen. 
Der Bundesrat empfahl die Motion aber zur Ablehnung, da die Kantone schon bei
früherer Gelegenheit festgehalten hatten, dass sie bei der Überprüfung von Neuwagen
immer wieder Fehler in der Datenerfassung aufdeckten. In der nationalrätlichen
Debatte vom September 2015 stellte Bundesrätin Leuthard klar, dass die Prüfung von
Neuwagen nur darauf abzielt, festzustellen, dass das Fahrzeug und die dazu gemachten
Angaben übereinstimmten. Der Aufwand dieser Prüfung sei gering. Die Ausnahme von
der Prüfung für Gebrauchtwagen mit einem Kilometerstand bis zu 2000 km gehe sehr
weit. Trotz Leuthards Votum nahm der Nationalrat die Motion knapp an: mit 88 gegen 81
Stimmen bei 9 Enthaltungen.
Auch im Ständerat setzte sich Bundesrätin Leuthard gegen die Motion ein. Sie konterte
im Juni 2016 die Ausführungen von Kommissionssprecher Müller (fdp, AG), der
behauptete, die Zollämter würden bei der Einfuhr genau dasselbe tun wie die
Strassenverkehrsämter, mit dem Hinweis, dass das in vielerlei Hinsicht relevante
Fahrzeuggewicht vom Zoll nicht gemessen werde und diese Lücke dann eben immer
noch von den Strassenverkehrsämtern gefüllt werden müsste. Die Motion wurde jedoch
auch im Ständerat angenommen: Mit 22 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen. 26

MOTION
DATUM: 14.06.2016
NIKLAUS BIERI

Eisenbahn

Die Neat-Aufsichtsdelegation erstattete dem Parlament im April 2016 Bericht über die
Oberaufsicht über den Bau der Neat im Jahre 2015. Im Bericht kam die
Aufsichtsdelegation zum Schluss, dass sich die Bau- und Finanzierungsrisiken erneut
verkleinert hätten, zudem seien die erwarteten Endkosten wie schon im Vorjahr erneut
gesunken. Thomas Müller (svp, SG) stellte als Präsident der Neat-Aufsichtsdelegation
(NAD) den Bericht im Juni 2016 im Nationalrat vor. Während Müller hauptsächlich über
die erwarteten Endkosten und die eben erfolgte Übergabe des Gotthardbasistunnels an
die SBB sprach, griff Philipp Hadorn (sp, SO) – notabene Vizepräsident der NAD – im
Namen der SP-Fraktion weitere Themen auf: Neben den Herausforderungen bezüglich
der Einhaltungen von Arbeitsbedingungen auf den Baustellen und einem Todesfall auf
dem Bau, nahm Hadorn Bezug auf eine Diskussion des Ratsbüros, welches eine
vorzeitige Einstellung der Neat-Aufsichtsdelegation erwog. Eine vorzeitige Einstellung
der Aufsicht sei kurzsichtig und zeuge nicht von grossem Sachverstand, kritisierte
Hadorn die Idee. Gerade in der Abschlussphase von Grossprojekten  sei die Aufsicht
besonders wichtig. 
Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis genommen. 27

BERICHT
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Rétrospective 2020: Groupes sociaux

Pendant plusieurs années consécutives, la politique d'asile occupait le premier plan des
discussions parlementaires au sujet des groupes sociaux. Cette année, comme par
ailleurs la précédente, la question des personnes réfugiées est restée plus en retrait. La
restructuration du domaine de l'asile terminée trop récemment pour qu'il soit possible
de bénéficier d'un recul suffisant pour en faire la critique est sans doute une partie de
l'explication, de même que les mouvements populaires d'égalité des genres et
d'orientation sexuelle, qui ont réussi à faire entrer leurs thèmes sous la coupole.

Politique à l'égard des étrangers: Au printemps 2020, le Conseil national a
définitivement liquidé la question du délit de solidarité. Il a refusé de donner suite à
l'initiative parlementaire Mazzone, qui voulait réintroduire la notion de motifs
honorables, atténuant voire annulant la peine en cas d'aide au séjour illégal (art. 116 LEI).
Deux pétitions émanant d'organisations de la société civile avaient été déposées en

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
SOPHIE GUIGNARD
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soutien à l'initiative, en vain. Du côté de la droite, la question de la régulation de
l'immigration est restée d'actualité. Le député Philippe Nantermod a réussi à faire
accepter un postulat demandant au Conseil fédéral de réfléchir sur une adaptation des
contingents de personnes étrangères qui pourraient absorber les besoins de
l'économie, tandis que l'UDC n'a pu que constater l'échec dans les urnes de son
initiative de limitation.

Qu'à cela ne tienne, l'UDC aura l'occasion de proposer des limitations supplémentaires
dans le cadre de la politique d'asile. Bien que recalée sous sa forme parlementaire,
l'initiative promue par Luzi Stamm, qui vise à privilégier l'aide sur place plutôt qu'un
accueil sur le territoire suisse, sera proposée prochainement au peuple. Pour la
deuxième année consécutive, l'asile n'a pas occupé la place principale parmi les sujets
les plus abordés dans ce chapitre. La récente restructuration du domaine de l'asile –
absence de recul – ou encore la prégnance des thèmes liés à la situation sanitaire
peuvent expliquer cette baisse d'intérêt des parlementaires. Cependant, quelques
objets ont quand même été discutés, d'un point de vue principalement sécuritaire par
la droite, et sous un aspect humanitaire et de défense des droits humains par la
gauche. Des sanctions plus lourdes pour les requérant-e-s d'asile mineur-e-s
considérés comme réfractaires ont été refusées, tandis que la possibilité de contrôler
les téléphones portables (initiative Rutz) et la substitution de la détention
administrative par un bracelet électronique (motion Nantermod) ont passé les
premières étapes vers une acceptation. En revanche, l'initiative Müller, qui visait à
réduire le droit au regroupement familial pour rendre opératoire le permis S a échoué
au deuxième conseil.

Plusieurs objets parlementaires souhaitaient mettre un terme à la détention
administratives des enfants. Seule une initiative cantonale genevoise a passé la rampe,
d'un cheveu, au Conseil national. L'initiative Mazzone et le postulat Quadranti (pbd, ZH)
ont été refusées et respectivement retirées.

Alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen présentait
le «nouveau pacte sur la migration et la solidarité», censé succéder aux Accords de
Dublin en matière d'asile, une motion de la CIP-CN demandait au Conseil fédéral de
s'engager au niveau européen pour venir en aide aux personnes dans les camps de la
mer Egée ainsi que pour une réforme de ces accords. 

Dans le domaine de la politique d'égalité de genre et d'orientation sexuelle, quelques
pas décisifs ont été franchis. Au terme d'une longue campagne, placée sous le signe du
compromis (deux semaines au lieu de quatre prévu par l'initiative retirée), la population
votante a accepté un congé paternité, financé par les APG. Plusieurs objets concernant
l'égalité dans le monde du travail ont également été traités. Un postulat Marti
demandant une recension précise et régulière des différences de salaire entre hommes
et femmes, a été adopté par le Conseil national. En revanche, ce même conseil a refusé
d'entrer en matière sur quatre initiatives proposant de mettre en œuvre des
mécanismes contraignant pour atteindre l'égalité salariale. Suite à ces refus, la CSEC-
CN a décidé de lancer sa propre initiative demandant la transmission des résultats des
analyses des inégalités de salaire à la Confédération. Il en a été de même pour une
motion Reynard qui souhaitait sanctionner plus durement les licenciements pour cause
de grossesse ou de maternité. Par contre, un postulat Moret (plr, VD), demandant un
recensement des besoins et de l'offre en matière de conseil pour faciliter la réinsertion
professionnelle des femmes qui ont cessé de travailler pour des raisons familiales a été
accepté par la chambre basse en septembre.

Deux victoires d'étape pour les personnes homosexuelles. D'abord, les deux conseils
ont accepté l'initiative vert'libérale pour le mariage pour toutes et tous. Puis, suite à la
votation populaire du 9 février, les propos homophobes seront désormais punis, au
même titre que les injures racistes; les attaques contre les personnes transgenres ne
sont toutefois pas concernées par le projet, selon le compromis trouvé en chambres. Il
devrait par contre être plus facile pour elles de changer de sexe à l'état civil, grâce aux
travaux parlementaires actuellement menés en ce sens. 

La lutte contre les violences faites aux femmes est restée au point mort au Conseil
national, quatre objets qui allaient dans ce sens ont échoué. Deux initiatives
parlementaires, déposées par la députée UDC Céline Amaudruz voulaient considérer
l'atteinte fondée sur l'appartenance au sexe féminin ou à un corps de police comme
des circonstances aggravantes et renforcer la protection de ces personnes. Le Conseil
national a refusé d'y donner suite. Une motion qui visait à octroyer un permis de séjour
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aux victimes de violences, dans le sens de la Convention d'Istanbul, a été classée, faute
de traitement dans un délai de deux ans. Enfin, la chambre basse a refusé de donner
suite à une initiative parlementaire Wasserfallen (plr, BE), qui voulait augmenter
l'indemnité maximale due à la victime en cas de harcèlement sexuel au travail.

Si la politique familiale a trouvé un large écho dans la presse durant cette année 2020,
c'est principalement dû à la votation sur le congé paternité. Au Parlement, l'autre
événement notoire est l'avancée des travaux sur l'allocation familiale en cas d'adoption,
à savoir un congé parental de deux semaines, qui avaient été lancés en 2013 par le PDC
Marco Romano. Après l'entrée en matière par la chambre basse, il appartient au Conseil
des États de statuer sur le projet.

Un rapport sur les moyens de prévenir la violence sur les personnes âgées a été publié
en septembre 2020. Au sujet de la politique concernant les personnes en situation de
handicap, le Conseil des États a adopté un postulat Maret demandant d'investiguer les
possibilités d'attribuer aux proches aidants une allocation perte de gain, notamment
lors de la situation sanitaire particulière liée au coronavirus.

Pandémie mondiale oblige, les débats sociétaux ont beaucoup tourné autour des
mesures prises pour contrer la propagation du virus. Les milieux défenseurs du droit
d'asile ont notamment dénoncé les conditions de vie des personnes requérantes logées
dans des centres. Il a également beaucoup été question de la possible augmentation
des violences domestiques, provoquée par les mesures de confinement. Pour les
familles avec enfants, la prise en charge de ceux en dehors du foyer a été au centre de
beaucoup de discussions. Cette question des conséquences, parfois inégales sur les
différents groupes sociaux, des mesures sanitaires ont trouvé un écho au Parlement.
Deux postulats, déposés par les socialistes Tamara Funiciello et Schneider Schüttel
demandaient l'examen de ces effets, respectivement sur les groupes sociaux minorisés
et sur les femmes en particulier. Les deux textes ont été combattus par l'UDC et refusé
par le Conseil national. 28

Migrationspolitik

In der Frühjahrssession verlängerte der Nationalrat die Frist für die Behandlung zweier
parlamentarischer Initiativen Müller (fdp, AG) um je zwei Jahre. Das erste Begehren will
Ausländern, die Ergänzungsleistungen beziehen zukünftig keinen Familiennachzug
mehr gewähren. Die zweite Initiative fordert ebenfalls eine Änderung im
Ausländergesetz (AuG). Diese soll es möglich machen, Ausländern bei erheblicher und
langfristiger Sozialhilfeabhängigkeit die Niederlassungsbewilligung auch nach über
fünfzehn Jahren Aufenthalt in der Schweiz zu entziehen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.2011
ANITA KÄPPELI

Asylpolitik

Die Wirksamkeit der Schweizerischen Rückkehrhilfe ist Gegenstand eines Berichtes,
welchen der Bundesrat aufgrund eines vom Nationalrat in der Sommersession
überwiesenen Postulates Müller (fdp, AG) zu erstellen hat. Dabei sollen unter anderem
die Kosten nach Herkunftsstaaten sowie im internationalen Vergleich zu anderen
europäischen Ländern mit ähnlichen Programmen dargestellt werden. Ebenfalls sollen
die Anreizstrukturen des Programms, sowohl zur Einwanderung als auch zum
tatsächlichen Verlassen der Schweiz, beleuchtet werden. 30

POSTULAT
DATUM: 17.06.2011
ANITA KÄPPELI

Der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative Müller (fdp, AG) Folge, welche bei
der Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
eine Gleichstellung für Personen, die ein Asylverfahren durchlaufen haben,
gegenüber Personen aus Drittstaaten, die nicht über ein Asylverfahren eingewandert
sind, anstrebt. Der Motionär kritisierte, dass Personen im Asylprozess bereits nach fünf
Jahren einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung haben,
die übrigen Personen aus Drittstaaten, die nicht in den Asylbereich fallen, hingegen erst
nach zehn Jahren eine Niederlassungsbewilligung erhalten können. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2011
ANITA KÄPPELI
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Sowohl das EJPD als auch das VBS gerieten im Berichtsjahr unter Druck, da es den
beiden Departementen nicht gelang, genügend vom Bund geführte Plätze für
Asylbewerber zu schaffen. Das Bundesamt für Migration hatte im Frühjahr erklärt, bis
Ende des Berichtsjahres zusätzliche Asylunterkünfte für 2 000 Asylsuchende zu
eröffnen, währenddessen das VBS im Frühling 1 000 Plätze in Armeeunterkünften
bereitzustellen versprach. Bis im Herbst konnte lediglich je eine Unterkunft
vorgewiesen werden. Die auch in der Öffentlichkeit und den Medien thematisierten
Unterbringungsschwierigkeiten der vielen Asylsuchenden war Inhalt einer von
Nationalrat Müller (fdp, AG) eingereichten und in der Wintersession von der grossen
Kammer überwiesenen Motion. Er forderte darin eine engere Zusammenarbeit aller
beteiligten Akteure und Bundesstellen, darunter das EJPD, das VBS und die Kantone,
und eine rasche Behebung der bestehenden Unklarheiten bezüglich der
Zuständigkeiten und technischen Fragen wie dem Bewilligungsverfahren für
Unterkünfte. Der Bundesrat sprach sich aufgrund der bestehenden Probleme im
Asylbereich ebenfalls für die Annahme der Motion aus. 32

MOTION
DATUM: 23.12.2011
ANITA KÄPPELI

La commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-CN) s'est opposée
par 14 voix contre 9 et 2 abstentions à augmenter la participation de la Confédération
aux coûts de l'asile. Il s'agit selon la commission d'une mesure prématurée, une analyse
précise des coûts de l'asile étant en ce moment en cours, conjointement entre la
Confédération et les cantons. De plus, que la Confédération prenne en charge les coûts
de l'aide sociale pendant les dix premières années de séjour des réfugiés et personnes
admises à titre provisoire serait, selon la majorité de la commission, une mesure qui
réduirait pour les cantons les incitations à l'intégration de ces personnes sur le marché
du travail. Quelques voix de la commission se sont également élevées pour souligner
que selon eux les coûts trop élevés dans ce domaine provenaient surtout d'une
politique trop généreuse en matière d'asile et que c'est à ce niveau-là que la
Confédération devrait faire des efforts. La chambre basse a suivi l'avis de sa
commission, refusant la motion à 139 voix contre 43, avec 3 abstentions. Le camp vert-
rose ainsi que les Verts'libéraux ont fait front uni contre l'objet du sénateur Müller (plr,
AG), tandis que les avis étaient plus partagés du côté droit de l'échiquier. 33

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Le canton de Genève a déposé, en novembre 2018, une initiative nommée La détention
administrative d'enfants doit cesser!. Elle demande que la LEtr soit modifiée en ce
sens, rappelant qu'en 2016, 64 enfants ont été privés de liberté pour des raisons liées à
leur statut migratoire. Plusieurs instances internationales, notamment sises à Genève,
reconnaissent que cette détention constitue une violation des droits de l'enfant. 
Lors du débat au Conseil des États, en septembre 2019, Philipp Müller (plr, AG) a
représenté la CIP-CE. Celle-ci s'oppose, par 7 voix contre 5 à l'initiative, estimant que
c'est une compétence appartenant aux cantons, ces derniers étant chargés de
l'exécution des renvois décidés par le SEM. Philipp Müller tente de nuancer les termes
utilisés dans le texte de l'initiative, précisant que ce ne sont pas des enfants qui sont
concernés, mais, selon ses dires, des «jeunes». Il précise que la détention
administrative n'est possible que pour les personnes à partir de leurs 15 ans, qui sont
de plus placées avec leur famille dans des cellules spéciales. Il rappelle également
qu'une initiative parlementaire similaire, lancée par Lisa Mazzone avait été refusée plus
tôt dans l'année par le Conseil national. Les sénateurs et sénatrices ont donné un avis
semblable à celui de la chambre du peuple, puisque l'initiative du canton de Genève a
été refusée par 23 voix contre 15, sans abstentions. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 09.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

A la suite de la procédure de consultation, les sénateurs et sénatrices se sont
prononcé-e-s sur l'initiative parlementaire Müller (plr, AG), demandant les mêmes
conditions de regroupement familial pour les personnes à protéger et les personnes
admises à titre provisoire. Le but de celle-ci est de rendre le statut de personne à
protéger ou permis S utilisable dans la pratique de la loi sur l'asile (LAsi). Ce statut,
utilisé une seule fois durant les guerres des Balkans, permet de décider en urgence de
protéger des personnes sans devoir leur octroyer l'asile, si elles fuient un conflit qui ne
les vise pas directement, mais qui empêche un retour au pays. L'un des obstacles à
l'attribution de ce permis par les autorités est sa relative largesse en ce qui concerne
l'attribution du droit au regroupement familial. C'est pour cela que l'initiative en
demande un octroi qui soit égal à celui prévu par le statut d'admission provisoire. La
plupart des cantons se sont opposés à l'initiative, estimant que la décision par rapport
au regroupement familial devait, dans le cadre de ce permis, rester en mains fédérales.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2020
SOPHIE GUIGNARD
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La sénatrice Lisa Mazzone (pes, GE), qui reprenait la position de minorité de son
prédécesseur Robert Cramer (pes, GE) s'est exprimée contre le permis qu'elle trouve
peut praticable en réalité; en raison notamment de la difficulté de prévoir la durée d'un
conflit armé et de l'étroitesse du regroupement familial proposé. Selon elle, si un-e
membre de la famille est à protéger, il doit en aller de même pour tout-e-s les autres.
Néanmoins, la chambre haute a suivi l'avis de la majorité de la commission et du
Conseil fédéral, et a voté en faveur d'une entrée en matière, par 26 voix contre 14. 35

Le Conseil national s'est à son tour prononcé sur l'initiative parlementaire Müller (plr,
AG). Il a suivi l'avis de sa commission et l'a refusée, par 112 voix contre 78 et une
abstention. Selon la commission, il n'y avait pas de plus-value à modifier les conditions
de regroupement familial pour un permis qui ne sera très vraisemblablement jamais
utilisé. Cependant, la CIP-CN est d'avis qu'il faudrait se pencher sur le statut
d'admission provisoire, quand bien même sa réforme a été abandonnée. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

In der Frühjahrssession 2021 setzte der Nationalrat einer durch den Ständerat
unterstützten parlamentarischen Initiative Müller (fdp, AG) zur Anpassung des
Schutzbedürftigen-Status durch seinen wiederholten Entscheid auf Nichteintreten ein
Ende. Somit bleibt es bei der Situation, dass Schutzbedürftige in der Schweiz ebenso
wie anerkannte Flüchtlinge Anspruch auf eine sofortige Familienzusammenführung
hätten – mit Betonung auf den Konjunktiv, da der Status der Schutzbedürftigen (S-
Status) in der Schweiz seit seiner Einführung Ende der 1990er Jahre als Reaktion auf die
Massenzuflucht während der Jugoslawienkriege noch gar nie zur Anwendung kam.
Müller hatte argumentiert, dass die Angleichung der Regelung des Familiennachzugs an
die für vorläufig aufgenommene Personen geltenden Bestimmungen (Familiennachzug
erst nach drei Jahren) dazu beitragen könnte, dass der S-Status attraktiver würde,
wovon er sich eine Entlastung des Asylsystems erhoffte. Der Nationalrat folgte mit 110 zu
81 Stimmen seiner knappen Kommissionsmehrheit, die argumentierte, dass diese
Änderung der Idee des S-Status zuwiderlaufen würde, nämlich Familien, die sich in
akuter Gefahr befinden – «qui vivaient sous les bombes» (Ada Marra; sp, VD) – sofort
durch Vereinigung zu schützen. Für Nichteintreten votierten die geschlossenen
Fraktionen der SP, der Grünen, der Mitte und der GLP, während die FDP.Liberale- und
die SVP-Fraktion ebenso geeint für Eintreten einstanden. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Une petite semaine après le 14 juin, le PLR Philipp Müller a estimé important de
favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle. Il propose ainsi
d'instaurer un congé parental souple et moderne. Le nouveau congé serait de seize
semaines plutôt que de quatorze, et sa répartition se ferait librement entre les parents.
Si les huit premières semaines devraient rester réservées à la mère, il serait possible
pour le père de profiter des huit semaines restantes, en accord avec elle. Les parents
pourraient également se répartir ces huit semaines à leur guise. En l'absence d'accord
entre les parents, quatorze semaines resteraient garanties à la mère, et l'autre parent
se verrait attribuer les deux semaines supplémentaires. 
Le débat à la chambre haute a eu lieu au lendemain de l'acceptation par le Conseil
national du contre-projet indirect à l'initiative pour un congé de paternité. Trois
sénateurs PLR ont tenu à préciser la spécificité de la présente motion par rapport au
contre-projet, qui, pour rappel, propose un congé paternité de deux semaines. La
motion Müller souhaite instaurer un congé parental, et non un congé paternité en plus
du congé maternité, quand bien même en termes de durée, les projets sont similaires.
Anne Seydoux Christe est intervenue pour souligner que la moyenne du congé parental
dans les pays de l'OCDE s'élève à 54 semaines, ce qui rend la formulation de Müller
inacceptable, parce que trop limitative. Josef Dittli, lui, voit le projet Müller comme une
première base de discussion, qui permettrait un débat futur sur l'augmentation du
nombre de semaines. Le Conseiller fédéral Berset a exposé la position du Conseil
fédéral sur la motion. D'abord, comme le projet de congé paternité de deux semaines a
dépassé l'étape d'élimination des divergences et est en attente du vote final, il serait
incongru de lancer un projet en parallèle. De plus, la convention n°183 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) prévoit un congé indivisible de quatorze semaines pour la
mère. L'avis du Conseil fédéral a été suivi par 23 voix contre 10 et 3 abstentions. L'objet
est désormais liquidé. 38

MOTION
DATUM: 12.09.2019
SOPHIE GUIGNARD
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Eine Motion von Thomas Müller (svp, SG) beschäftigte sich mit dem Thema
Empfangsgebühren und scheiterte im Nationalrat nur äusserst knapp. Das Anliegen
wollte die Empfangsgebühren auf der aktuellen Höhe einfrieren. Statt nach neuen
Geldquellen im Gebührenbereich zu suchen, sollte die SRG vielmehr ihre
Kostenstruktur überprüfen, so der Motionär. Der Bundesrat verwies in seiner
Stellungnahme unter anderem auf die relativ moderate Höhe der Gebührengelder und
die kommende Umstellung des Systems hin zu den Haushaltsgebühren. Dies führe zu
einer Reduktion der Gebühren für die Haushalte, weshalb eine Einfrierung der
Empfangsgebühren auf der aktuellen Höhe sinnlos wäre. Der Nationalrat entschied sich
mit nur einer Stimme Unterschied schliesslich äussert knapp gegen den Antrag
Müllers. 39

ANDERES
DATUM: 06.06.2012
MÄDER PETRA

Mit seiner parlamentarischen Initiative beabsichtigte Thomas Müller (svp, SG), das
Parlament anstelle des Bundesrates zur Vergabe der SRG-Konzessionen zu
ermächtigen. Die virulent geführte Service-public-Diskussion verlange nach verstärkter
demokratischer Legitimation des Auftrags der SRG. Die vorberatende KVF-NR
beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Als Hauptargument
gegen das Anliegen brachte die Kommissionsmehrheit die fehlende Realisierbarkeit des
Vorhabens an und äusserte ordnungspolitische Bedenken, operative Entscheide
betreffend die SRG-Konzessionen alleinig der Legislative zu überlassen. Gleichzeitig
zeigte sie sich kompromissbereit und verabschiedete eine Kommissionsmotion, mit der
sie eine duale Konzessionskompetenz verankern will. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.08.2016
MARLÈNE GERBER

Das Parlament hatte sich in der Frühjahrssession erneut mit einer Vielzahl von Ideen
zum Service public zu beschäftigen, die allesamt im Nachgang zum historisch knappen
Ausgang der RTVG-Abstimmung lanciert worden waren. Im Rahmen dieser Beratungen
lehnte das Parlament einige Vorstösse zum Service public ab. Dabei handelte es sich
zum einen um eine parlamentarische Initiative Müller (svp, SG), welche die SRG-
Konzessionsvergabe durch das Parlament bezwecken wollte. Ebenso stellte sich die
grosse Kammer gegen ein ähnliches, moderateres Anliegen ihrer eigenen KVF-NR, das
den Einfluss des Parlaments durch eine duale Konzessionskompetenz mit dem
Bundesrat stärken wollte. Mit knappen 13 zu 11 Stimmen bei einer Enthaltung hatte die
KVF-NR im Sommer 2016 durch die Lancierung der Motion vorgeschlagen, eine
Rahmenkonzession zu schaffen, die der Bundesrat zwar erarbeiten würde, die aber
zusätzlich durch das Parlament in Form eines einfachen Bundesbeschlusses genehmigt
werden müsste. Die Erteilung einer Betriebskonzession, die sich nach den Bedingungen
der Rahmenkonzession ausrichten müsste, verbliebe aber in der bundesrätlichen
Kompetenz. Der Nationalrat folgte hingegen einer Kommissionsminderheit aus Mitte-
Links und somit den Argumenten von Minderheitssprecher Candinas (cvp, GR), wie er
sie im Rahmen der Beratungen zum Service-public-Bericht ausführte: Der
Gestaltungsspielraum des Parlaments durch die Möglichkeit einer RTVG-Revision sei
bereits ausreichend, was durch eine Vielzahl von Vorstössen mit der Forderung nach
mehr Einflussnahme in die operativen Entscheide der SRG aktuell auch demonstriert
werde. Eine solche Entwicklung würde die SRG zum Staatsradio und -fernsehen machen
und nur die Erteilung der Konzession durch den Bundesrat sichere die grösstmögliche
Unabhängigkeit der öffentlichen Medien. Ferner fürchtete die Kommissionsminderheit
aufwändige Differenzbereinigungsverfahren zwischen den beiden Räten, was für eine
„dynamische Medienbranche“ hinderlich wäre, sowie die Ungleichbehandlung privater
Radio- und Fernsehanbieter, die ihre Konzession vom UVEK erhalten würden. 
Auch ein Postulat Romano (cvp, TI) hatte keinen Erfolg im Nationalrat (Po. 15.3769). Das
Anliegen, das den Bundesrat dazu aufgefordert hätte, zu überprüfen wie das Online-
Angebot auf eine Audio- und Videothek begrenzt werden könnte, scheiterte mit
knappen 90 zu 95 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Ebenfalls keine Zustimmung – diesmal
im Ständerat – fand eine weitere Motion der KVF-NR zur Aufrechterhaltung des Online-
Werbeverbots für die SRG. 
Andere Vorstösse, namentlich mit den Forderungen nach Plafonierung der
Empfangsgebühren, Erhöhung der Gebührenanteile auf 6%, Schaffung einer
unabhängigen Aufsichtsbehörde sowie nach intensivierter Zusammenarbeit mit der

MOTION
DATUM: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER
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Schweizer Filmindustrie, überstanden die Frühjahrssession (vorerst). 41

In der Frühjahrssession 2017 folgte der Nationalrat seiner vorberatenden Kommission
und stellte sich gegen die Vergabe der SRG-Konzessionen durch das Parlament. Die
aus SVP-Vertreterinnen und -Vertretern sowie Lorenzo Quadri (lega, TI) bestehende
Kommissionsminderheit, die für Annahme der parlamentarischen Initiative Müller (svp,
SG) plädierte, fand neben der eigenen Fraktion einzig Unterstützung bei einer
Zweidrittelmehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion, womit das Anliegen mit 71 zu 116
Stimmen bei 4 Enthaltungen scheiterte. Ebenfalls keine Mehrheit im Nationalrat fand
die Motion seiner eigenen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-NR) mit
der Forderung nach einer dualen Konzessionskompetenz. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Für Unmut sorgte der Parteiwechsel von Thomas Müller (SG) von der CVP zur SVP. Die
via Medien verbreitete Ankündigung Müllers wurde als stillos bezeichnet. Der
amtierende Nationalrat wurde in der Folge von seiner Partei, bei der er über 40 Jahre
Mitglied war, aufgefordert, sein Nationalratsmandat in der Frühlingssession abzugeben.
Müller weigerte sich allerdings und verteidigte seinen Sitz bei den Wahlen im Herbst
erfolgreich – für die SVP. CVP-interne Missstimmung wurde in der Folge auch für
Übertritte in den Kantonen Schwyz und Freiburg verantwortlich gemacht. Die
Ankündigung der Demission von Reto Wehrli (SZ) im Februar wurde auf einen
parteiinternen Streit über die Besetzung des Ständeratssitzes zurückgeführt. Im Kanton
Freiburg legte Emanuel Waeber sein Amt als Parteipräsident im März per sofort nieder.
Waeber strebte in der Folge ebenfalls einen Wechsel zur SVP an. Die Führung der
Freiburger Sektion wurde ad Interim von Nationalrätin Thérèse Meyer und Ständerat Urs
Schwaller übernommen. Die Dissidenten warfen der Parteileitung insbesondere vor,
gegen den erklärten Willen der konservativen Kräfte einen dezidiert sozialliberalen Kurs
zu verfolgen und damit den rechten Parteiflügel zu sehr zu vernachlässigen. Bereits
2010 waren die ehemalige Zürcher Kantonsrätin Susanne Brunner und der Bündner
Grossrat Livio Zanolari von der CVP zur SVP übergelaufen. 43

ANDERES
DATUM: 13.08.2011
MARC BÜHLMANN

In Anbetracht der vorangegangenen Erfolge in den Kantonen eher überraschend,
konnte die SVP zum ersten Mal seit 1991 bei den Nationalratswahlen nicht mehr
zulegen. Statt der erhofften 30% erzielte die Volkspartei 26.6% und büsste damit 2,3
Prozentpunkte an Wählerstimmen ein. Damit blieb sie allerdings die mit Abstand
stärkste Fraktion in der grossen Kammer (7,8 Prozentpunkte vor der SP). Trotz des
Erfolgs der BDP, die als Abspaltung der SVP auf Anhieb 5,4% Wählerstärke errungen
hatte, waren die Verluste der SVP als eher gering einzuschätzen. So legte sie im
Vergleich zu 2007 in jenen Kantonen weiter zu, in denen die BDP nicht angetreten war
(OW, SH, AR, TI, JU). Ausnahmen waren die Kantone Genf, wo der MCG (MCR) die SVP
konkurrenzierte, und Zug. In fast allen der übrigen 15 Kantone (in UR, GL und AI trat die
SVP nicht an) verlor die SVP weniger Wählerprozente als die BDP zulegte. Auch für diese
Regel finden sich Ausnahmen: in den Kantonen Waadt und Wallis vermochte die SVP
ihren Wähleranteil trotz der neuen Konkurrenz zu steigern und in den Kantonen St.
Gallen und Neuenburg entsprachen die Verluste der SVP in etwa den Gewinnen der
BDP. Nur im Kanton Schwyz verlor die SVP deutlich mehr als die BDP zulegte. In elf
Proporz- und zwei Majorzkantonen war die SVP 2011 wählerstärkste Partei (ZH, BE, SZ,
ZG, SO, BL, SH, SG, GR, AG. TG, NW), allerdings hielt sie nur noch in Ob- und Nidwalden
mehr als 40% des Wähleranteils. Im Kanton Schaffhausen erreichte sie 39.9% und in
den Kantonen Schwyz und Thurgau sank sie erstmals seit 1999 wieder unter die 40%-
Grenze. In der italienischen Schweiz konnte die SVP im Vergleich zu 2007 zulegen (von
9,6% auf 10,2%). Sie war dort aber immer noch schwächer als in der
französischsprachigen Schweiz (20,2%), wo sich die Verluste in Grenzen hielten (2007:
20,9%) und in der Deutschschweiz (29,3%), wo am meisten Stimmenprozente verloren
gingen (2007: 32,4%). Der Wählerstimmenrückgang von insgesamt 2,3 Prozentpunkten
bedeutete im Vergleich zu 2007 den Verlust von acht Mandaten von einst 62. Vier Sitze
waren bereits während der Legislatur 2007 an die BDP (je zwei in Bern und
Graubünden) gegangen, wovon anlässlich der Wahlen ein Bündner Sitz zurückerobert

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN
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werden konnte. Weil mit dem Übertritt des ehemaligen CVP-Manns Thomas Müller die
Volkspartei damit unmittelbar vor den Wahlen 59 Mandate hielt, lag die Anzahl der im
Wahlkampf verlorenen Mandate also eigentlich bei fünf: In sieben Kantonen musste die
Volkspartei je einen Sitz abgeben (ZH, LU, SZ, OW, SG, VD, JU), in den Kantonen
Nidwalden und Tessin konnte sie je einen dazugewinnen. Neu verfügte die SVP damit
noch über 54 Sitze. 44

Das Ziel eines Wähleranteils von 17% wurde bei den Wahlen für den Nationalrat
deutlich verfehlt. Die CVP schrieb 2,2 Prozentpunkte Verlust und wusste neu nur noch
12,3% der Wählerinnen und Wähler hinter sich, was den geringsten Anteil in ihrer
Geschichte bedeutete. Zwar konnte die CVP tatsächlich wie geplant in denjenigen
Kantonen etwas zulegen, die nicht als Hochburgen gelten: etwa in Schaffhausen (+5,2
Prozentpunkte), Neuenburg (+0,1 Prozentpunkte) oder in Genf (+0,1 Prozentpunkte). Im
Kanton Jura, wo der vor vier Jahren an die SVP verlorene Sitz zurückerobert werden
konnte, legte die CVP gar um 8,3 Prozentpunkte zu. Die Verluste in den Stammlanden
waren aber auch 2011 hoch. So verringerte sich in den Kantonen Freiburg und Wallis
sowie im Tessin der Wähleranteil jeweils um mehr als 4 Prozentpunkte. Im Wallis
(39,9%) im Jura (33,2%) und in Luzern (27,1%) blieb die CVP allerdings wählerstärkste
Partei. Im sprachregionalen Vergleich fand die CVP in der italienischsprachigen Schweiz
(20,3%) etwas mehr Rückhalt als in der Romandie (13,4%) und in der Deutschschweiz
(11.5%). Die Wählerverluste resultierten in total drei Sitzverlusten, wobei ein Sitz bereits
vor den Wahlen aufgrund des Parteiwechsels von Thomas Müller (SG) zur SVP verloren
gegangen war. Neben dem Kanton Jura konnte die CVP auch im Kanton Basel-Stadt
dazugewinnen. Der dortige Sitzgewinn resultierte aufgrund einer geschickten
Listenverbindung mit BDP, EVP und GLP, aus der die CVP knapp als stärkste Partnerin
hervorging. Diesem Erfolg standen jedoch Verluste in Zürich, Bern und Wallis (je -1 Sitz)
sowie im Kanton Aargau (-2 Sitze) gegenüber. Mit insgesamt 28 Mandaten blieb die CVP
im Nationalrat die viertstärkste Kraft. 45

WAHLEN
DATUM: 23.10.2011
MARC BÜHLMANN

Der von der CVP beklagte Parteiwechsel ihres Nationalrats Thomas Müller zur SVP löste
dort unverhohlene Freude aus, kam diese damit doch zu einem zusätzlich
Nationalratsmandat. Der ehemalige Präsident des Fussballclubs St. Gallen gab an, dass
er sich in der SVP vor allem aufgrund ihrer Steuerpolitik besser aufgehoben fühle. Auch
als Vertreter der neuen Partei schaffte Müller die Wiederwahl in den Nationalrat. Neben
Müller liefen 2011 auch der Bündner CVP-Grossrat und ehemalige Pressesprecher von
fünf Bundesräten Livio Zanolari sowie der Freiburger CVP-Kantonalpräsident Emanuel
Waeber zur SVP über. 46

PARTEICHRONIK
DATUM: 28.03.2013
MARC BÜHLMANN

An der Delegiertenversammlung Mitte April 2016 in Bern wählte die FDP ein neues
Präsidium. Philip Müller (fdp, AG), 2015 in den Ständerat gewählt, trat etwas
überraschend als Präsident zurück, weil er sich ganz auf die Kantonsvertretung
konzentrieren wolle. Er hatte das Amt 2012 von Fulvio Pelli (fdp, TI) als zuerst
«belächelter Nichtakademiker» (NZZ) übernommen und wurde in Bern für seinen
«unermüdlichen Einsatz» gefeiert, der als mitursächlich für die «Positivspirale» und
die jüngsten eidgenössischen Wahlerfolge betrachtet wurde. Seine «direkte,
bodenständige und ehrliche Art» habe geholfen, neue Wählerinnen und Wähler zu
gewinnen, war der Medienmitteilung der Partei zu entnehmen. 
Zur Nachfolgerin Müllers wurde Petra Gössi (fdp, SZ) gekürt – als einzige sich zur
Verfügung stellende Kandidatin einstimmig und ohne Enthaltungen. Die 40-jährige
ehemalige Schwyzer Kantonalparteipräsidentin war 2011 in den Nationalrat gewählt
worden und hatte den Sitz 2015 erfolgreich verteidigt. In den Medien wurde der dritten
Frau an der Spitze des Freisinns (nach Christiane Langenberger und Marianne Kleiner)
wenig Kredit eingeräumt. Es werde für die als «trocken» geltende und in Bern noch
nicht sehr bekannte Wirtschaftsberaterin nicht leicht werden, die FDP in ihrer
momentanen Bestform zu halten, argwöhnte etwa der Sonntagsblick. Darüber hinaus
könne sie sich im Gegensatz zu Müller kaum glaubhaft von der Finanzwirtschaft
distanzieren. In einigen Medien wurde eine von ihr beratene Firma mit den Panama
Papers in Verbindung gebracht. Le Temps prognostizierte einen «changement de
génération, mais aussi du style». 
Neben Gössi wurden neu Andrea Caroni (fdp, AR), Philippe Nantermod (fdp, VS) und
Christian Vitta (Ti, fdp) ins Vize-Präsidium gewählt. Christian Wasserfallen (fdp, BE), von
vielen Medien als Nachfolger für Müller gehandelt, und Christian Lüscher (fdp, VD)
wurden im Vizepräsidialamt bestätigt. Gössi bezeichnete die fünf im Schnitt 40 Jahre

PARTEICHRONIK
DATUM: 16.04.2016
MARC BÜHLMANN
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alten Vizepräsidenten als ihre «Boygroup». Aus dem Präsidium zurückgetreten waren
neben Müller auch Vincenzo Pedrazzini (SZ, fdp), Carlo Speziali (TI, fdp) und Isabelle
Moret (fdp, VD). Nach ihrer Wahl zur neuen FDP-Präsidentin trat Gössi aus dem
Vorstand des Gewerbeverbands und des Hauseigentümerverbands zurück. 47

Die Wahl von Beat Walti (fdp, ZH) zum neuen Fraktionschef der FDP galt als Formsache,
trat der seit 2014 im Nationalrat sitzende Kantonalzürcher Parteipräsident doch ohne
Gegenkandidierende zur Wahl. Zwar wurde in den Medien zuerst vermutet, dass auch
Christian Wasserfallen (fdp, BE) die Fraktion präsidieren wollte, dieser zog sich freilich
früh mit dem Argument mangelnder Zeit zurück. Da Walti seit der Wahl des vorherigen
Fraktionschefs Ignazio Cassis in den Bundesrat die FDP-Gruppe als Vize-Präsident ad
interim geleitet und «keine Anlaufschwierigkeiten» gehabt hatte, wie Ständerat und Ex-
FDP-Präsident Philipp Müller (fdp, AG) in den Medien betonte, wurde nicht mit
Überraschungen gerechnet. In der Tat war nach der fraktionsinternen Wahl in den
Medien zu lesen, dass der Zürcher einstimmig gewählt worden sei. 48

PARTEICHRONIK
DATUM: 17.11.2017
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2018, S. 701 ff.; SGT, 20.9.18
2) AB NR, 2019, S. 12 ff.; Kommissionsbericht SPK-NR vom 21.2.19
3) NZZ, 14.1.17; SoZ, 12.2.17; BaZ, 15.3.17; Blick, 16.3.17; So-Bli, 19.3.17; Blick, 22.3.17; Blick, TA, 24.3.17; TA, 25.3.17; BaZ, 30.3.17;
CdT, 10.4.17; NZZ, 11.4.17; LZ, SGT, TA, 26.4.17; BaZ, 5.5.17; Blick, 13.5.17; BaZ, Blick, 16.5.17; TG, 18.5.17; So-Bli, 28.5.17; TA,
29.5.17; BaZ, 3.6.17; Blick, 10.6.17; BaZ, NZZ, 17.6.17; So-Bli, 18.6., 6.8.17; NZZ, 15.8.17
4) AB NR, 2021, S. 1311 ff.
5) AB SR, 2021, S. 1273; Bericht der SPK-SR vom 16.11.21
6) AB SR, 2019, S. 722 ff.
7) AB NR, 2010, S. 1806 ff.
8) Pa.Iv. 09.511: AB SR, 2011, S. 19 f.; NZZ, 1.3.11.
9) AB NR, 2016, S. 1118 ff.; Blick, 21.5.16; AZ, 10.6.16
10) AB SR, 2018, S. 1010 ff.; BBl. 2018, S. 7251 f.; So-Bli, 9.12.18; TA, 13.4.19
11) Blick, 20.6.19; WW, 26.9.19; So-Bli, 29.9.19; AZ, 2.10., 14.10.19
12) AZ, 4.7.19; TA, 6.7.19; SoZ, 7.7.19; SZ, 8.7.19; SoZ, 11.8.19; WW, 29.8., 5.9.19; So-Bli, 6.10.19; TA, 7.10.19; Blick, 14.10.19; LT,
NZZ, 16.10.19; NZZ, 26.10.19; So-Bli, 27.9.20
13) AB SR, 2017, S. 579 ff.
14) SoZ, 16.7.17; LMD, NF, 17.7.17; NF, 18.7.17; TA, 19.7.17; LT, NZZ, 7.12.17; LT, NZZ, 8.12.17
15) AB SR, 2018, S. 1017 ff; BBl. 2018, S. 7079 ff.; SGT, 27.3.17; NZZ, 6.4.17; Lib, NZZ, TA, 26.1.18; AZ, LZ, 2.5.18; TA, 3.5.18; LT,
12.12.18
16) LT, NZZ, 11.12.18; BU, CdT, 12.12.18; TZ, 18.12.18; AZ, 3.1.19
17) BRG 11.065: BBl, 2011, S. 8267 ff. und 8791 ff.; Presse vom 24.10 bis 26.10.11; Presse vom 6.12.11; NZZ, 7.12.11; Bundeskanzlei
(www.parlament.ch); BFS (BFS.admin.ch; www.politik-stat.ch); Lit. BFS. 
18) BBl, 2011, S. 8267 ff.; Presse vom 17.1.11; SGT, 19.1., 10.5. und 16.8.11; NZZ, 17.8.11; WW, 18.8.11; NZZ, 23.8.11; SGT, 24.8.11; TA,
26.8.11; NZZ und SGT, 6.9.11; SGT, 17.9.11; NZZ, SGT und TA, 30.9.11; TA, 13.10.11; NZZ, 14.10.11; Presse vom 24.10.11; www.sg.ch;
Bundeskanzlei (www.parlament.ch); BFS (BFS.admin.ch; www.politik-stat.ch); Lit. BFS.
19) SGT, 11.5., 29.6., 17.9., 29.9., 3.10., 19.10., 20.10., 23.10., 3.11., 5.11., 16.11.15
20) FF, 2010, p. 1031 ss., p. 2145 s.; BO CN, 2010, p. 156 ss.; BO CE, 2010, p. 115 ss.; LT, 5.3.10; NZZ, 6.3.10; 24h, 9.3.10; presse
du 21 au 25.10.10.
21) Presse du 14.3 au 24.6.09
22) AB SR, 2016, S. 823 ff.; BBl, 2016, S. 4691 ff.
23) AB NR, 2017, S. 2164 ff.; AB SR, 2017, S. 991 ff.; AZ, LZ, TG, 15.12.17
24) AB NR, 2018, S. 1803 ff.; AB NR, 2018, S. 1835 ff.; AB NR, 2018, S. 1862 ff.; Medienkonferenz FK-NR vom 9.11.18; BaZ, NZZ,
28.11.18
25) BO CN, 2008, p. 167 ss., 282 ss., 414 ss. et 487; BO CE, 2008, p. 126 ss., 180 et 210; FF, 2008, p. 2115 s. 
26) AB NR, 2015, S. 1543 f.; AB SR, 2016, S. 494 f.
27) AB NR, 2016, S. 1117f.; AB SR, 2016, S. 268f.; BBl, 2016, S. 6665ff.
28) Analyse APS des journaux 2020 – Groupes sociaux 
29) AB NR, 2011, S. 527.; AB NR, 2011, S. 527 f.
30) AB NR, 2011, S. 1267.
31) AB NR, 2011, S. 1335 f.
32) AB NR, 2011, S. 2264; SoS, 8.11.11; NLZ, 24.11.11; Presse vom 1.12.11.
33) BO CN, 2017, p. 653 ss.; Rapport de la Commission des Institutions politiques du 23 janvier 2017
34) BO CE, 2019, p. 614 s.
35) BO CE, 2020, p. 503 ss.
36) BO CN, 2020, p. 1819 ss.
37) AB NR, 2021, S. 78 ff.
38) BO CE, 2019, p. 966 s.
39) AB NR, 2012, S. 962 f.; SGT, 7.6.12
40) Bericht KV-NR vom 29.8.16
41) AB NR, 2017, S. 321 f.; AB NR, 2017, S. 387 ff.; AB NR, 2017, S. 402
42) AB NR, 2017, S. 402
43) NZZ, 17.1.11; SGT, 18.1.11; WW, 20.1.11; Presse vom 22.2, und vom 1.3. bis 3.3.11; BZ, 12.3.11; NZZ und BZ, 17.3.11; TA, 4.6.11; SN,
13.8.11.
44) Lit. BFS.; Presse vom 24.–26.10.11.
45) Presse vom 24.–26.10.11.
46) So-Bli, 16.1.11; Presse vom 17.1.11; 24h, 18.1.11; BZ, 17.3. und 25.3.11; Presse vom 28.3.11.
47) Medienmitteilung FDP vom 10.4.16; Medienmitteilung FDP vom 17.4.16; WW, 7.4.16; SO, So-Bli, 10.4.16; BaZ, 13.4.16; LZ,
NZZ, TG, 15.4.16; TG, 16.4.16; SO, SoZ, 17.4.16; LT, NF, NZZ, SGT, TA, 18.4.16; WW, 28.4.16; Blick, 30.4.16
48) TA, 15.11.17; AZ, 17.11.17; BaZ, Blick, LMD, NZZ, TA, 18.11.17

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.22 29


